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Gesetzlammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
W 1.

(Ausgegeben am 17. Jannar 1893.)

1. Gese
vom 4. Jannar 1993,

betreffend die Einkommensteuer.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden
Aelterer Linie sonveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen,
Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein k. c. 2c.

verordnen hiermit mit Zustimmung des Landtags was folgt:

S. 1.
Im Fürsteuthum wird eine allgemeine Einkommensteuer erhoben, welcher

das gesamnte nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes zu berechnende
jährliche reine Einkommen des Steuerpflichtigen unterliegt.

8 2.

Steuerpflicht.
Zur Entrichtung der Einkommensteuer sind ohne Unterschied des Alters und

Geschlechts verpflichtet:
1. Die hiesigen Staatsangehörigen, mit Ausnahme derjenigen

a. welche, ohne im Fürstenthum einen Wohnsitz (6 1 Absatz 2 des R. G.
wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870) zu
haben, in einem anderen Bundesstaat wohnen oder sich aufhalten, l

b. welche neben einem Wohnsitz im Fürstenthum ihren dienstlichen
Wohnsitz in einem anderen Bundesstaat haben (§ 2 Abs. 3 l. c.),

1



c. welche, ohne im Fürstenthum einen Wohnsit zu haben, seit 2 Jahrensich im Auslande dauernd aufhalt
Diejeniioen Angehörigen anderer urdehsnaten=

a. welche, ohne in ihrem Heimathsstaat einen Wohnsitz zu haben, im
Fürstenthum wohnen oder, ohne im Deutschen Reich einen Wohnsitz
zu haben, sich im Fürstenthum aufhalten,

b. welche * Fürstenthum ihren dienstlichen Wohnsitz haben (8 2 Absatz

rlvr

. Diejenigen Ausländer, welche im Fürstenthum einen Wohnsitz haben,
oder sich dauernd, d. i mindestens ein Jahr lang ununterbrochen oder
3 Jahre mit Unterbrechungen, aufhalten, mit demjenigen Einkommen,
welches im Fürstenthum erworben oder dahin bezogen wird;

 Gemeinden hinsichtlich des Reinertrags ihres in einem gewerblichen oder
Handelsbetrieb oder sonst werbend angelegten Vermögens, hinsichtlich eines
Zinsabwurfs ausgeliehener Kapitalien jedoch nur abzüglich der Zinsen
der von den Gemeinden ausgenommenen Darlehen;
juristische Personen, ingleichen alle Vereinc. Aktiengesellschaften. Komman=
ditgesellschaften auf Aktien und Berggewerkschaften sowie Erwerbs= und
Wirthschaftsgenossenschaften (Consumvereine), welche im Fürstenthum ihren
Siß haben;
liegende Erbschaften und andere mit dem Recht des Vermögenserwerbs
ausgestatteten Vermögensmassen hinsichtlich ihrer gesammten reinen Er-
trägnisse.

Von der Einkommensteuer werden nicht betroffen der regierende Fürst und
die Mitglieder des Fürstlichen Hauses.

Jedoch unterliegen gewerbliche Etablissements, welche für Fürstliche Rechnung
betrieben werden, der Einkommensteuer.

§ 3.

Ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Aufenthalt unterliegen
der Einkommensteuer alle Personen mit dem Einkommen

a. aus den von der hierländischen Staatskafse gezahlten Besoldungen, Pen-

sionen und Wartegeldern beziehungsweise Antheilen an salchen, sofern dieBezi#ge aus den Kassen mehrerer Bundesstaaten herrühren,
b. aus hierländischen Gewerbe= oder Handelsaulagen oder sonstigen gewerb-

lichen Betriebsstätten.
Die Bestimmung zu b. findet auch auf Atiengesellchaften, Kommanditge-sellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften und die im § 2 Nr. 5 bezeichneten Ge-

nossenschaften Anwendung.
Die Bestimmungen über die Besteuerung des Versicherungsgewerbebetriebs,

wie solche im §&amp; 5 des Gesetzes vom 13. Januar 1887 euthalten sind, bleiben in

**

**
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Kraft (an Stelle des dort angezogenen Gesetzes vom 8. August 1870 becziehungs-
weise 26. Februar 1875 tritt dieses Gesetz.)

 *½2

Befreiungsgründe.
Von der Einkommensteuer sind befreit:
 die im aktiven Militärdienst befindlichen Unteroffiziere und gemeinen Sol-

daten hinsichtlich ihres Militäreinkommens,
alle Angehörigen des aktiven Heeres während der Zeit einer Mobilmach=
ung hinsichtlich ihres Militäreinkommens (Art. 46 des Reichs-Militär=
gesetzes vom 2. Mai 1874.),

. diejenigen Steuerpflichtigen, deren Jahreseinkommen den Betrag von 600
Mark nicht übersteigt, wenn sie verheirathet sind, oder wenn sie ver-
wittwet sind und Angehörige haben, deren Alimentation ihnen obliegt,
jedoch mit Ausschluß der in § 3 envähnten Steuerpflichtigen,

diejenigen physischen Personen, welche bei den Sparkassen des Inlands
einen Kapitalbetrag von msammen - nicht vollen 600 Mark angelegthaben, in Anschung der ZinsendKirchen, Pfarreien und Schulen Auliiuch ihres Einkommens vom Kapi-
talvermögen,
Anstalten, welche ausschließlich zur direkten Unterstützung von Armen,
Kranken, Wittwen und Waisen, ingleichen zu Kirchen= und Schulzwecken,
zur Beförderung der Sittlichkeit oder zur Vorbeugung von Verbrechen
oder Verarmung bestimmt sind und eben deshalb die Anerkennung des
Staates als milde Stiftungen erlangt haben,
Personen, welche am 1. Jannar desjenigen Jahres, für welches die Ver-
anlagung geschieht. ihr achtzehntes Lebensjahr noch nicht vollendet, oder
welche an jenem Tage ihr sechzigstes Lebensjahr bereits zurückgelegt
haben, in Ansehung ihres Einkommens aus Gewerbs= und Geschäfts-
thätigkeit, sofern dieses nicht einmal volle 150 Mark jährlich beträgt,

h. Wittwen und Waisen, sowie andere Pensionärs in Ansehung der Pen-
sionen, die sie aus öffentlichen Kassen beziehen, ingleichen Auszügler hin-
sichtlich ihrer Auszüge aus Landgütern, sofern jene Pensionen oder diese
Auszüge weniger als 150 Mark jährlich betragen,

i. Almosenempfänger.
Die sub c. erwähnten Befreiungen treten nicht ein, wenn das Einkommen

der Steuerpflichtigen lediglich in Zinserträgnissen aus Kapitalvermögen, Renten 2c.
besteht oder die Steuerpflichtigen Eigenthümer oder Nußnießer von inländischen

Gheundsucen sind, die insgesammt mit mehr als 100 Stener-Einheiten einge-ätzt sind

=

*

—

*
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Die Einkommensteuer beträgt terminlich von einem Einkommen
von mehr 15 M. bis 30 M.

EEIIIEIIIEIIIIEIIIIIIEIIEIIIEIIIIIIIIIEIIIIIIIIIE
86.

Betrag der Einkommensteuer.

als 5 mit — 3 Bis
» 30 ½ 7“ » 60 » —- 6

„ 60 „ „ 00 ..9
„ 90 „„ 120 „ —. 12 „

„ 120 „ „ 150„ —. 15

„ 150 „ „ „ 180 „ —„, 18 „

„ 180 „ „ „ 210 „ — „, 21 „

„ 210 „ „ „ 240 „ — „ 24 „

„ 240 „ „ „ 270 „ — „ 27 „

„ 270 „ „ „ 300 „ —., 30 „

„ 300 „ „ „ 375 „ —„ 36 „

„ 375 „ „ „ 450 „ — „ 44 „

„ 450 „„ 325„ — 52„

„ 525„„ 600 „ —. 60

„ 600 „ „ „ 750 „ „ 75 „

„ 750 „ „ „ 900 „ — „ 90 „

„ 0900 „ „ „ 1050 „, 1 „ 20 „

„ 1050 „ „ „ 1200 „ 1 „ 50 „

„ 1200 „ „„ 1350 „ 1„ 80 „

„ 1350 „ „„ 1500 „ 2 „ 10 „

„ 1500 „ „„ 1650 „ 2 „„ 40 „

„ 1650 „ „ „ 1800 „ 3" — „

„ 1800 „ „ „ 1950 „, 3 „ 60 „

„ 1950 „ „ „ 2100 „ 4 . 20 „

„ 2100 „ „ „ 2250 „ 4 „ 80 „

„ 2250 „ „ „ 2400 „ 5 40 „

„ 2400 „ „ „ 2550 „ —

„ 2550 „ „ „ 2700 „ 6 „ 60 „

„ 2700 „ „ „ 2850 „ 7„„ 20 „

„ 2850 „ „ „ 3000 „ 7 „: 80 „

„ 3000 „ „ „ 3300 „ 9 — „

„ 3300 „ „ 3600 „ 10 „ 20 „

„ 3600 „ „ „ 3900 „ 11 „„ 40 „

„ 3900 „ „ „ 4200 „ 12 „ 60 „

„ 4200 „ „ „ 4500 „ 13 „ 80 „

 . 4500 „ „ „ 4800 „ 15 „ — „

„ 4800 „ „ „ 5100 „ 16 20 „



von mehr als 5100 M. bis mit 5400 M. 17 M. 40 Pffg.
n 7. ½% 1400 " „ „ 5700 % 18 „ 60 "„
5 » « 3700 ««« 6000 * 19 „ 80 "„

a 7. 7“ 6000 7 " 1½ 6300 % 21 w "„
½ “ « 6300 ««« 6600 ½ 22 ½ 20 „

½ 7. « 6600 ««« 6900 ½ 23 % 40 i*s

» « « 6900 " „". „ 7200 % 24 5 60 „

„ „ „ 7200 „ „ 7500 „ 25 „ 80 „

„ » » 7500 « « « 7800 n 27 – i

„ „ „ 7800 „ „ 8100 „ 28 „ 20 „

„ „ 8100,„„ 8400 „ 29„ 40
„ „ „ 8400 „ „ „ 8700 „ 30 „ 60 „

„ „ „ 8700 „ „ „ 9000 „ 31 „ 80 „

„ „ „ 9000 „ "750 „ 34 „ 80 „

„ „ „ 9750 „ „ „ 10500 „ 37 „„ 80 „

„ „ „ 10500 „ „ „ 11250 „ 40 „ 50 „
„ 11250 „ „ „12000 „ 44 „

und so fort um je 1000 M. steigend, im Steuersatz um je 5 nehr.
Die Einkommensteuer wird in soviel durch Patent alljährlich zu bestimmen-

den Terminen erhoben, als zur Aufbringung des vom Landtag bewilligten Jahres-
bedarfs erforderlich ist.

86.

Hebung.
Ehefrauen, Haussöhne und Haustöchter sind, wenn sie einen selbständigen

Erwerb z. B. als Fabrikarbeiter, Dienstboten, Schneiderinnen c. haben, mit diesem
besonders zu veranlagen.

aben die genaunten Familienangehörigen einen selbständigen Erwerb nicht.
erhöhen sie aber das Einkonnnen des Familienhauptes durchErwerbsthätigkeit, so ist
lehtere bei der Berechnung des Einkommens des Familienhauptes mit zu berück-
sichtigen.

Ehefrauen sind wegen derjenigen Vermögensnutzungen, über welche ihnen
die freie Verfügung zusteht, besonders zu besteuern, ebenso die in väterlicher Gewalt
stehenden Kinder wegen der Nutzungen des dem väterlichen Nießbrauch nicht unter-
liegenden Vermögens.

87.
Gewerbebetrieb im Umherziehen.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juni 1878, betreffend die Be-
steuerung des Gewerbebetriebs im Umherziehen, bleiben in Kraft.



Das aus einem solchen Gewerbebetrieb fließende Einkommen hat, wenn der
betreffende Gewerbetreibende im Fürstenthum einen Wohnsitz hat, oder dauernd sich
aufbänt, bei Veranlagung der Einkommenstener nicht außer Ansatz zu bleiben.f.§ 1 des cit. Gesetzes.)

838.

Zu veranlagendes Einkommen.
Die Veranlagung der Einkommensteuer erfolgt lediglich nach Maßgabe des

Gesammteinkommens, welches dem Steuerpflichtigen zufließt:
a. an Besoldungen, Jahresgehalten, Wartegeldern und Pensionen aus Hof-

und Staatskassen, überhaupt aus öffentlichen Kassen, namentlich auch aus
den Kassen der Gemeinden und Stiftungen, Vereine, Anstalten 2c., an
Gehalten rc. aus Privatkassen,
aus Kapitaluermögen,
aus Handel und Gewerbe einschließlich des Feldgewerbes und Bergbaues,

 aus dem Ertrag irgend einer gewinnbringenden Beschäftigung, aus Rechten
auf periodische Hebungen und Vortheile irgend welcher Art, Verpacht-
ungen von Mobilien und Immobilien, die nicht der Grund-
steuer unterliegen, soweit diese Einkünfte nicht schon unter a# bis c be-
griffen sind.

Das Einkommen aus hierländischem Grundbesitz, jerner das Einkommen aus
einem Gewerbe, welches außerhalb des Fürstenthums betrieben wird, ingleichen Ge-

haltc, Pensionen und Wartegelder, welche Militärpersonen oder Civilbeamte aus der
se igu anderen deutschen Bundesstaates beziehen, bleiben bei der Berechnungaußer Ansatz.

ant- ene Einnahmen sind nach dem Stand ihres Jahresbetrags zur Zeit
der Veranlagung zu berechnen. Ihrem Betrag nach unbestinunte oder schwankende
Einkünfte dagegen sind nach dem Durchschnitt der der Veranlagung unmittelbar
vorangegangenen 3 Jahre zu schätzen oder, wenn solche noch nicht so lange bestehen,
nach dem Durchschnitt des beziglihen kürzeren Zeitraumes oder nach muthmaß-lichem Anschlag in Ansatz zu bringen.

Von dem Einkommen in Abzug zu bringen sind die von den Steuer-
pflichtigen gesetzmäßig zu entrichtenden Beiträge für Kranken-, Unfall-, Alters= und
Invaliditätsversicherung und an Wittwen-, Waisen= und Pensionskassen.

-Einkommen von Besoldungen.
89.

Bei Berechnung des Einkommens aus Besochungen Wartegeldern und Pen-sionen sind zu dem in baar bezogenen Betrag etwaige Naturalbezüge und andere
mit dem Amt oder der Stellung verbundene Pinicheten hinzuzurechnen, wobei
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Dienstwohnungen und Dienstländereien nach dem dekretmäßigen Auschlag oder, wo#
ein solcher nicht besteht, nach den ortsüblichen Mieths= resp. Pachtpreisen zu be-
werthen sind.

8 10.

Bei dem Einkommen aus Gehalt 2c. mitzurechnen sind alle auf besonderer
Zulage beruhende Einkünfte, alle ständigen Remunerationen, ingleichen alle Tan-
tidmen, Accidenzien und andere blos zufällige, jedoch wiederkehrende Emolumente,
welche nach dem dekretmäßigen Anschlag, fehlt es aber an einem solchen, nach einem
dreijährigen Durchschnitt anzunehmen sind.

8 11.

Nicht in Ansatz kommen bei Besoldungen

do—

mS

Diäten, Reisekosten und besondere nicht ständige Gratisikationen,
 solche, wenn gleich ständige Geldbezüge, welche blos als Entschädigung für

übernommenen Burcau= und anderen Aufwand im Dienste anzusehen
sind, z. B. Fourage für Dienstpferde. Vergütung für Schreibmaterialien r2c

. solche Annehmlichkeiten, welche unmittelbar mit denDienstleistungen selbst
zusammenhängen und solche Bezüge, welche sofort um des Dienstes willen
wieder ausgewendet werden müssen, z. B. Kleidergelder.

Abgezogen werden von den Besoldungen und Pensionen aus Hof= und
Staatskassen, überhaupt aus öffentlichen Kassen bei der Veranlagung fünfzehn
Procent.

b. Einkommen aus Kapitalvermögen.
8 12.

Das Einkommen aus Kapitalvermögen besteht aus:
Zinsen, Renten und sonstigen geldwerthen Vortheilen aus den dem Steuer=

pflichtigen zustehenden Kapitalforderungen jeder Art, einschließlich der Dividenden-
bezüge aus Aktien und ähnlichen Kapitalanlagen, insbesondere

u.

S

Zinsen aus Anleihen des Fürstenthums, des Deutschen Reichs, deutscher
und außerdeutscher Staaten, der Gemeinden und anderer öffentlicher Ver-
bände, ferner Zinsen sonstiger verzinslicher Kapitalforderungen aus Dar-
lehen, Pfandbriefen, Prioritäten, Kaufgeldern, Ablösungsbeträgen, Abrech-
nungs und Contocorrentguthaben, Sparkasseguthaben, Cautionen, Hinter-
legungsgeldern und Vorschüssen, sowie Zinsen aus verzinslich gewordenen
Zins= und anderen Außenständen,

PVl Zinsen, Renten und Dividenden oder Gewinnantheile, die von Aktien-
gesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften, Er-
werbs= und Wirthschaftsgenossenschaften gewährt werden,



e. Zinsen, welche in unverzinslichen Zielforderungen, Anlehnsloosen und
anderen unverzinslichen Kapitalforderungen, bei welchen ein höheres als
das ursprünglich gegebene Kapital zurückgewährt wird, inbegriffen sind.

Gehen Zinsen oder Renten nicht regelmäßig unverkürzt ein oder unterliegen
sie, wie bei Dividenden aus Aktienunternehmungen jährlichen Schwankungen, so ist
der für das vorhergegangene Jahr gezahlte Betrag in Ansatz zu bringen.

Nicht gestattet ist. Zinsen von etwaigen Passivkapitalien (Schulden) von den
Zinsen der Aktiv-Kapitalien in Abzug zu bringen. Forderungen und Schulden,
welche im kaufmännischen Verkehr und überhaupt im Verkehr unter Gewerbe=
treibenden bestehen, werden bei Feststellung des in § 13 behandelten Einkommens
berücksichtigt.

c. Einkommen aus Handel und Gewerbe.
8 13.

Das Einkommen aus Handel und Gewerbe einschließlich des Bergbaues be-
steht in dem ermittelten Geschäftgewinn.

Der Reingewinn aus dem Haudel und Gewerbebetrieb ist nach den Grund-
sätzen zu berechnen, wie solche für die Inventur und Bilanz durch das Handelsge-
sehbuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauch eines ordentlichen Kaufmannes
entsprechen. Insbesondere gilt dies einerseits von dem Zuwachs des Anlagekapitals
und andererseits von den regelmäßigen jährlichen Abschreibungen, welche einer an-
gemessenen Berücksichtigung der Werthverminderung entsprechen.

Im Uebrigen gilt für die Berechnung und Schätung des Einkommens aus
Handel und Gewerbe JFolgendes:

Die Zinsen des im Handels= und Gewerbebetrieb angelegten eigenen
Kapitals des Stenerpflichtigen sind als Theile des Geschäftogewinnes zu
betrachten.
Der von einer nicht nach § 2 sub 5steuerpflichtigen Enverbogesellschaft
erzielte Geschäftogewinn ist den einzelnen Theilhabern nach Maßgabe
ihres Antheils anzurechnen.
Der Gewinn aus den zu Speculationszwecken abgeschlossenen Geschäften
und aus der Betheiligung an derartigen Geschäften ist auch bei solchen

Steuerpflichtigen, welche nicht zu den Handel- und Gewerbetreibenden
gehören, nach den für das Einkommen ans Handel und Gewerbe maß-
gebenden Grundsätzen zu berechnen.

*

8 14.

Feldgewerbe.
i der Berechnung des Einkommens der Besitzer oder Nußnie#ßer von in-W iegenden Grundstücken, die sie selbst bearbeiten oder bewirthschaften, aus
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dieser ihrer Thätigkeit soll angenommen werden, als ob sie die auf diese Grund-
stücke verwendete Thätigkeit um Lohn verrichten. Dieser fingirte Lohn ist nach
den ortsüblichen Preisen zu veranschlagen und das Einkommen hiernach zu berechnen.

Wenn ein solcher Grundbesitzer bei der Bearbeitung nicht selbst Hand an-
legt, sondern seine Grundstücke durch Lohnarbeiter oder besondere Verwalter bewirth-
schaften läßt, jedoch wenigstens die allgemeine Oberaufsicht über die Bewirthschaftung
führt, so ist solche mit dem Betrage zu berechnen, zu welchem diese Aufsichtsführung,
wenn sie der Bewirthschaftung fremder Grundstücke gewidmet würde, veranschlagt

werden r*i-Die auf den Grundbesitz verwendete Thätigkeit ist in dem Falle, wenn der
Grund und Boden, welcher bewirthschaftet wird, nicht 25 ar hält, gar nicht, aber
in keinem Fall auf eine niedrigere Summe als 25 Mark zu veranschlagen.

8 15.

Pachtungen.
Bei Berechnung des Einkommens der Pachter und Pachtungen inländischer

Güter - Grundstücke ist Folgendes zu beobachten: Bei Berechnung des Einkommens von Grund und Boden sind nicht blos
die einzelnen Grundstücke, sondern die Gesammtheit der vom Orte aus

bewirthschafteten inländischen Grundstücke und der Ertrag, welchen die-
selbenin ihrer Verbindung mit einander gewähren, in das Ange zu fassen.

Wohnungen und andere dem Pachter gewährte Leistungen und
Vortheile sind nach den ortsüblichen Miethpreisen und Werthen zu ver-
anschlagen.
Daneben wird das Einkommen des Pachters aus seiner eigenen Thärig-
keit nach den Bestimmungen des § 14 festgestellt.
Von der Summe dieses Einkommens ist alles dasjenige in Abzug zu
bringen, was der Pachter dem Verpachter oder für diesen vertragsmäßig
zu leisten verbunden ist.

Der verbleibende Rest ist als Einkommen des Pachters von diesem zu ver-
steuern. Dafern der Pachter neben dem landwirthschaftlichen Hauptgewerbe noch
landwirthschaftliches Nebengewerbe oder weitere Geschäfte treibt oder ein größeres
Kapital in seiner Wirthschaft angelegt hat, als zum nachhaltigen ordnungomäßigen
Betriebe derselben erforderlich ist, so ist derselbe wegen der Erträge solcher Geschäfte
und solcher Kapitale besonders zur Steuer zu ziehen.

d. Einkommen aus einer gewinnbringenden Beschäftigung
und aus periodischen Hebungen.

W .
Das Einkommen aus gewinnbringender Beschäftigung, sowic aus Rechten

auf periodische Hebungen und Vortheile irgend welcher Art umfaßt insbesondere
2

—
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den Verdienst der Arbeiter, Dienstboten und Gewerbsgehilfen, den Gewinn aus
schriftstellerischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, unterrichtender oder erziehender
Thätigkeit, sowie fortlaufende Einnahmen, welche nicht als Jahresrenten eines be-
weglichen oder unbeweglichen Vermögens anzusehen sind, endlich solche Bezüge,
welche an die Person des Empfangsberechtigten geknüpft sind, z. B. Auszüge aus
Landgütern und bedungenes Wohnungerecht.

abei sind gewährte Naturalien, Kost und Wohnung nach den ortsüblichen
Preisen in Rechnung zu ziehen.

Außer Ansaßz bleiben:
u. die Wohnung des Gesindes im Hauswesen des Dienstherrn,
b. die Livree oder was für dieselbe gewährt wird.
Die Kost eines männlichen Dienstboten oder eines vom Dienstherrn be-

schäftigten Handwerksgesellen ist auf 100 —300 M. die eines weiblichen Dienst-
boten auf 75—200 M. zu veranschlagen. Für die Privatbediensteten anderer
Ordnung 3. B. Hauslehrer, Handlungögehillfen. Gehilfen eines Künstlers u. A. ist
der Maßstab in den Preisen derLebensbedürfnisse zu finden.

817.

Einkommen der Aktiengesellschaften 2c.
Als stenerpflichtiges Einkommen der in #§ 2 sub 5 bezeichneten Steuer-

pflichtigen gelten die Ueberschüsse, welche als Aktienzinsen oder Dividenden (gleich-
vbiel unter welcher Benennung) an die Mitglieder vertheilt oder zur Bildung von
Reservefonds oder zur Schuldentilgung verwendet werden.

Dabei ist, wenn die Gesellschaft im Fürstenthum ihren Siß hat, die Be-
steuerung etwaiger in anderen Staaten befindlicher Kommanditen zu berücksichtigen,
wenn sie aber im Fürstenthum nur Zweigniederlassungen oder Agenturen unter-
ält, blos ein verhältuißmäßiger Antheil der Ueberschüsse zur hierländischen Steuer

heranzuziehen.
Auf Eisenbahnen leiden diese Bestimmungen —— Auwendung, soweitnicht die Besteucrung durch Staatsverträge geregelti#
Liegende Erbschaften und andere mit dem Mea desVermögenserwerbs aus-

gestattete Vermögensmassen (3. B. das Vermögen von Abwesenden) sind hinsichtlich
ihrer gesammten reinen Erträgnisse steuerpflichtig.

818.

Ist das Einkommen einer Person, welche innerhalb des Fürstenthums eine
eigene Haushaltung bat. geringer als die Summe, welche sie zur Bestreitung des
Unterhaltes für sich und die von ihr unterhaltenenPersonen oder zu freiwillig an
Andere gewährten Unterstützungen aufwendet, so ist diese Summe als zu verstenern-
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des Einkommen anzunehmen, soweit nicht nachweislich nach diesem Gesetz steuer-
freic Einkünfte bezogen werden oder besondere wirthschaftliche Verhältnisse vorliegen,
wie außergewöhnliche Belastung durch Untethalt und Erziehung der Kinder, an-dauernde Krankheit und besondere Unglücksfälle.

Veranlagung der Einkommenftener.
W 19.

Die Oberleitung des gesammten Veranlagungsgeschäfts gebührt der Landes-
regierung. Gewinnt sie die Ueberzeugung, daß die Steuerveranlagung in einem

Einschäbnngebezite ungleichmäßig mit der in anderen Bezirken ausgeführt worden
sei, so ist sie befugt, das ganze Verfahren zu kassiren und sofort eine neue Ver-
anlagung im gesetzlichen Wege anzuordnen.

8 20.

Ort der Veranlagung.
Die Veranlagung und Entrichtung der Einkommensteuer erfolgt in der

Regel für den Ort, wo der Steuerpflichtige seinen Wohnsit oder in Ermangelung
eines solchen seinen Aufenthalt hat.

Betreibt ein Steuerpflichtiger ein Gewerbe an einem anderen Ort als seinem
Wohnort, so ist die Abschäßung des hieraus herrührenden Einkommens an dem Ort
des Gewerbebetriebs vorzunehmen und in die Steuerliste einzutragen. Die Ein-
schätzungskommission des Bezirks, in welchem die Einschätzung erfolgt ist. hat das
Resultat derselben an die Einschätzungskommission des Wohnorts auf Verlangen
mitzutheilen.

Stenerpflichtige, welche im Fürstenthum weder am Wohnsit noch am Auf-
enthaltsort zur Einkommensteuer gezogen werden, verstenern ihr Einkommen aus
einem im Fürstenthum betriebenen Handel oder Gewerbe an dem Ort, wo der
Handel oder das Gewerbe betrieben werden, ihr Einkommen an Gehalt, Pension,
Wartegeld aber am Sit der Kasse, von welcher diese Bezüge ausgezahlt werden.

Staatsangehörige, welche außerhalb des Fürstenthums wohnen und Ein-
kommen der vorgedachten Art aus dem Fürstenthum nicht beziehen, sind an dem
Ort ihres letzten Aufenthalts im Fürstenthum, beziehungsweise an dem Ort, wo
zuletzt die Steuer erhoben worden ist, steuerpflichtig.

ach § 2 sub 4, 5 und 6 und nach &amp; 3 sub b., Steuerpflichtigen
sind da zu veranlagen, wo sie ihren Sitz haben.

Ist nach vorstehenden Bestimmungen für einen Steuerpflichtigen die Steuerstelle
mehrfach oder zweifelhaft, so bestimmt Fürstliche Landesregierung die eintretende
Steuerstelle.
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Einschätzung.
8 21.

Die Unterlage für das Einschätzungsverfahren bilden die Hauslisten d.
h. die Verzeichnisse der steuerpflichtigen physischen Personen und der ju-
ristischen Personen, Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, gewerblichen
Unternehmungen, welche innerhalb des Gemeindebezirks ihren Sitz haben.

iese Verzeichnisse sind von den Gemeindevorständen beziehungsweise
Vorständen der nicht einem Gemeindebezirk angehörigen Fürstlichen Kam-
mer= oder Rittergüter aufzustellen.
Jeder Besitzer eines bewohnten Grundstücks oder dessen Vertreter ist ver-
pflichtet, der mit der Aufnahme der Hausliste betrauten Behörde die auf
dem Grundstücke wohnenden Personen mit Namen, Personenstand, Be-
rufs= oder Enverbsart anzugeben.
Die Haushaltungsvorstände haben den Hausbesitzern oder deren Vertretern
die erforderliche Anskunft über die zu ihrem Hausstand gehörigen Per-
sonen cinschließlich der Unter= und Schlafsstellenmiether zu ertheilen.

. Dienstherren und Arbeitgeber, bei Aktiengesellschaften. Erwerbs= und
Wirthschaftsgenossenschaften die jeweiligen Vorstände, sind verpflichtet, den
nach diesem Gesetz zuständigen Behörden auf Erfordern genau und ge-
wissenhaft über die jeweiligen Lohn= und Dienstbezüge der von ihnen
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen binnen bestimmter Frist
Auokunft zu geben.
Der nach b. bis d. zur AuskunftsertheilungVerpflichtete haftet nicht blos
für die Steuerbeträge, welche in Folge unrichtiger oder unvollständiger
Augaben dem Staat entgehen, sondern soll bei vorliegender Nachlässigkeit
oder böser Absicht überdies mit einer Geldstrafe bis zu 50 Mark belegt
werden.

Die Strafverfolgung gebührt der zuständigen Staatsanwaltschaft,
sofern nicht der Schuldige binnen einer vom Fürstlichen Landrathsamt
zu bestimmenden Frist die Zahlung der verkürzten Steuer, des vom Fürst-
lichen Landrathsamt festgesebten Strafbetrags und der durch das Ver-
fahren gegen ihn entstandenen Kosten freiwillig leistet.
Die alljährlich aufgestellten Hauslisten sind dem Vorsitzenden der zu-
ständigen Einschätzungskommission bio zum 15. Oktober jeden Jahres zu
übersenden.

6§#22.
Das Einkommen der Stenerpflichtigen wird von Jahr zu Jahr eingeschätzt.
Die Einschähung erfolgt unter der Oberaussicht und Oberleitung der Fürst-

lichen Landesregierung durch Einschähungs-Kommissionen.
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Fürstliche Landesregierung kann von der Geschäftsbehandlung bei den ein-
zelnen Einschätzungskommissionen durch besonders dazu abgeordnete Beamte, welche
den Sitzungen der Kommissionen mit berathender Stimme beiwohnen (-OStaatskom-
missar“), Kenntniß nehmen und die richtige und gleichmäßige Ausführung der ge-
setzlichen Vorschriften überwachen.

8 23

Das Fürstenthum wird für den Zweck der Einschäbung in Bezirke getheilt;für jeden Bezirk wird eine Einschäßungskommission gebildet.
In der Regel bildet jede Gemeinde einen Einschähungsbezirk: es können

jedoch Gemeinden von weniger als 2000 Einwohnern mit benachbarten Gemeinden,
namentlich mit solchen, mit denen sie eine Kirch= oder Schulgemeinde bilden, zu
einem Einschäßungsbezirk vereinigt werden. Das Nähere über die Eintheilung be-
stimmt Fürstliche Landesregierung.

 24.

DieEinschähungs- Kommissionen werden gebildet durch den Gemeindevorstand,
der ald Vorsitzender fungirt, und je nach näherer Bestimmung Fürstlicher Landes-
regierung 3 bis 12 Mitglieder, welche vom Gemeinderath beziehungsweise der Ge-
meindeversammlung auf je 3 Jahre aus der Zahl der steuerpflichtigen unbescholte-
nen Gemeindemitglieder gewählt werden dergestalt, daß alljährlich / der Mitglieder
ausscheiden und an deren Stelle neuc zugewählt werden. Die Reihenfolge des
Austritls wird das erste und zweite Mal durch Loos bestimmt.

Sollten aus mehreren Gemeinden zusammengesetzte Bezirke gebildet werden,
so wird der Vorsitzende der Kommission aus der Zahl der betheiligten Gemeinde-
vorsteher durch Fürstliche Landeregierung ernannt, die auch die Zahl der aus
jeder Gemeinde zu wählenden Mitglieder bestimmt, wobei jeder Gemeinde mindestens
ein Mitglied zuzutheilen ist.

Für die einem Gemeindebezirk nicht angeschlossenen Fürstlichen Kammer= und
Rittergüter ernennt Fürstliche Landesregierung die Mitglieder der Einschätzungs-
Kommission und deren Vorsitzenden.

In Unserer Residenzstadt Greiz werden die Geschäfte der Einschätzungskom-
mission durch die nach der Landesherrlichen Verordnung vom 2. November 1867

gebildete Abschätzungskommission so lange bewirkt, als diese Verordnung besteht oder
eine andere mit einer gleichen oder ähnlichen Einrichtung an deren Stelle tritt.

g 26.

Das Amt eines Mitgliedes der Einschätzungskommission ist ein unbesoldetes
Ehrenamt.

Zu diesem Amt dürfen nur Personen gewählt werden, welche das 25. Lebens-
jahr zurückgelegt haben und dispositionsfähig sind.
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Mitglieder der Einschätzungskommission, welche den Wohnsitz im Ort ihrer
Wahl aufgeben, in Konkurs gerathen, die Dispositionsfähigkeit oder die Eigenschaften,
welche zur Wählbarkeit erforderlich waren, verlieren, haben auszuscheiden.

Wahl darf nur aus Gründen, welche zur Ablehnung einer Vormund=
schaft berechtigen, abgelehnt werden.

Wer 3 Jahre lang Mitglied der Einschätzungskommission gewesen ist, kann
die Wiederwahl für die nächsten 3 Jahre ablehnen.

Darüber, ob die Gewählten die vorgeschriebene Befähigung besitzen oder ver-
loren haben, ferner über das Vorhandensein von Ablehnungsgründen entscheidet in
Städten der Stadtgemeindevorstand, für die ländlichen Einschätzungskommissionen
das Fürstliche Landrathsamt und auf Verufung, die binnen zwei Wochen einzu-
wenden ist, Fürstliche Landesregierung.

Weigert sich der Gewählte nach endgiltiger Abweisung seiner Ablehnung
fortdauernd, das ihm übertragene Amt zu übernehmen, so ist derselbe von Fürst-
licher Landesregierung in eine Geldstrafe von 20 bis 200 M. zu nehmen und es
erfolgt die Wahl eines anderen Mitglieds.

8 26.

Für die Beschlußfähigkeit der Einschähungskommission ist die Anwesenheit
des Vorsitzenden und mindestens der Hälfte der Mitglieder erforderlich und dann
ausreichend, wenn sämmtliche Mitglieder mindestens 2.1 Stunden vor der Sitzung
die Vorladung zu derselben erhalten haben.

Die Anberaumung der Sißung und Ladung zu derselben erfolgt durch den
Vorsitzenden, derselbe hat dann, wenn der Staatskommissar ihm bis zum 15. Ok-
tober seine Theilnahme an der Kommissionssitzung in Aussicht stellt, den von diesem
zu bestimmenden Termin für die Sitzung zu wählen.

Die Kommission faßt ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, bei Stimmen-
gleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag.

Gegen Mitglieder, welche unentschuldigt oder ohne genügende Entschuldigung
ausgeblieben sind, kann auf Antrag der Kommission oder des Vorsitenden oder des
Staatskommissars von dem Vorsitzenden des Landesausschusses eine Geldstrafe von
3 bis 60 Mark verfügt werden.

Solange über die Einschätung eines Kommissionsmitglieds oder seiner Ver-
wandten oder Verschwägerten in auf= und absteigender Linie oder bis zum 3. Grad
der Seitenlinic berathen und abgestimmt wird, hat dasselbe abzutreten. Das zeit-
weilig abgetretene Mitglied ist bei der Frage der Beschlußfähigkeit als amwesend
zu zählen.

Wird der Vorsihende wähmn einer Kommissionssitzung vorübergehend ander Führung des Vorsitzes behindert, so kann er denselben auf die Dauer der Be-
hinderung einem der übrigenKommissionsmitglieder übertragen.
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Die beim Einschähungsgeschäft ss Beamten sind nach ihremDiensteid verpflichtet, dabei ohne Ansehen der Person, nach bestem Wissen undGewissen zu verfahren und die zu ihrer Kenntniß 7 Verhälltnisse der
Steuerpflichtigen streng geheim zu halten.

Die Mitglieder der Eisirefenseenn haben dem Vorsitzenden mittelsHandschlags an Eidesstatt das Gleiche3
Kommissionsmitglieder, welche der ntn zur Geheimhaltung entgegen-

handeln, können auf Antrag des Vorsitzenden der Kommission oder eines Jerlehtenvom Vorsitenden des Landesausschusses mit einer Ordnungsstrafe von 10bis 1
Mark belegt werden.

8 28.

Verweigert eine Einschätzungskommission die Vornahme des Einschätzungs-
geschäfte, so ist dasselbe für das betreffende Veranlagungsjahr von dem Vorsitzenden
unter Zuziehung des von Fürstlicher Landesregierung abgeordneten Kommissars
§ 22) zu bewirken. Sollte auch der Vorsitzende sich der Einschäbung weigern, so

kann dieselbe durch den Staatskommissar erfolgen.

 o 29.

Der Vorsißende der Einschätzungskommission hat über die Besitz-, Vermögens-
und sonstigen Einkommensverhältnisse der Steuerpflichtigen seines Bezirks, sowie über
ebwaige besondere, die Leistungsfähigkeit derselben bedingende wirthschaftliche Ver-
hälmisse möglichst vollständige Nachrichten einzuziehen, überhaupt alle Merkmale,
welche ein Urtheil über die Besteuerung zu begründen vermögen, zu sammeln.

Auf Grund der von ihm angestellten Ermittelungen hat der Vorsitzende
einen gutachtlichen Vorschlag über das muthmaßliche Einkommen der Einschätzungs-
kommission zu machen.

Ihm, wie dem Staatskommissar (§ 22), steht es frei, von den Verhand-
lungen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit und den Hypothekenbüchern Einsicht zu
nehmen.

Dem Staatskommissar steht die Befugniß zu, zu beantragen, daß vor der
Einschäpung des einzelnen Steuerpflichtigen weitere Erörterungen durch den Vor-
lirenden angestellt werden, sowic, daß allgemeine Grundsätze für die ErmittelungdesEinkommens gleicher Art aufsgestellt werden.

Wird seinen Anträgen Rechnung nicht getragen, so #ut es ihm frei, Fürst=licher Landesregierung hierüber Bericht zu erstatten. (cf. § 19.)



Deklaration und Selbsteinschätzung.
6 30.

Jeder Steuerpflichtige, welcher Einkommen aus Kapitalvermögen bezieht, ist
verbunden, innerhalb einer von dem Vorsihenden des Landesausschusses alljährlich
öffentlich bekannt zu machenden Frist den Gesammtbetrag des Jahreseinkommens

aus Kapitalvermögen dem Vorsitzenden der Einschätungskommission schriftlich an-
zugeben.

Diese Deklaration kann mit der im folgenden Paragraphen vorgesehenen
Selbsteinschähung — unter Benützung des vorgeschriebenen Formulars verbunden

Diejenigen, welche bei den Sparkassen des Inlandes einen Kapitalbetrag
von zusammen noch nicht 600 Mark angelegt haben, unterliegen dieser Verpflicht--
ung nicht.

Die Deklarationen haben nach einem von Fürstlicher Landesregierung vor-
zuschreibenden Formular zu erfolgen.

Hinsichtlich eines Jeden, der wegen eines Einkommens aus Kapitalvermögen
zur Bestenerung gezogen worden ist und auf ergangene öffentliche Aufforderung
nicht anderweit deklarirt, wird die stillschweigende Erneuerung der früheren De-
klaration angenommen.

Wird die rechtzeitige Anzeige des Wegfalls oder der Verringerung des Ein-
kommens unterlassen, so wird die Steuer davon im nächsten Jahre forterhoben.

8 31.

Weiterhin ist der Vorsiyende der Einschäbungskommission verpflichtet, all-
jährlich vor Beginn der Einschätzung, jeden Steuerpflichtigen, dessen Jahreseinkom=
men nicht zweifellos unter dem Betrag von 1500 Mk bleibt und der als befähigt
zur Bezifferung seines Einkommens zu vermuthen ist, zur schriftlichen Selbstein-
schähung unter Zufertigung eines Einschätzungsformulars binnen einer mindestens
achttägigen Frist aufzufordern.

In gleicher Weise können auch während der Einschätzung auf Beschluß der
Einschätzungskommission einzelne Steuerpflichtige nachträglich zur Selbsteinschätzung
aufgefordert werden. Einem dahinzielenden Antrag des Staatskommissars ist in
allen Fällen stattzugeben.

Die Selbsteinschätzung ist nach einem von Fürstlicher Landesregierung vor-
zuschreibenden Formulare abzugeben und hat zu enthalten:

1. Die Höhe des steuerpflichtigen Jahreseinkommens, gesondert nach den in
§ 8 bezeichneten Quellen,

2. die Versicherung des Steuerpflichtigen, daß er seine Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht hat.
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Für Steuerbflichtige. welche unter väterlicher Gewalt oder Vormundschaft
stehen, sowie für die in 8 2 sub 4, 5 und 6 bezeichneten Stenerpflichtigen haben
deren gesetzliche Vertreter die Selbsteinschätzung zu bewirken.

§#32.
Jeder Stenerpflichtige, welcher die ihm nach §§8 30 und 31 obliegende De-

klaration oder Selbsteinschätzung nicht in der vorgeschriebenen Weise und Frist ab-
giebt, verliert

1. im Fall des § 30 in Ansehung der Höhe seines veranlagten Kapitalein-
kommens,

2. im Fall des § 31 hiusichtlich seines veranlagten Jahreseinkommensdas Recht des Einspruchs (Rekurses) für das betressende Veranlagungsjahr.

6¾l 3.

Im Uebrigen steht jedem Steuerpflichtigen die Befugniß zu, sein gesammtes
steuerpflichtiges Einkommen innerhalb der nach § 30 vom Vorsitenden des Landes-
ausschusses bekannt zu gebenden Frist und mittels des nach § 31 vorzuschreibenden
Formulars bei dem Vorsitzenden der Einschätzungskommission zu erklären.

8 34.

Die rechtzeitig eingegangenen und in ihrer Form genügenden Selbstein-
schäbungen werden von der Einschätzungskommission durch Vergleichung mit densonstigen Unterlagen geprür

Gehen der Arlebrhn hierbei Bedenken gegen die Nichtigkeit der eigenen
Angaben des Stenerpflichtigen über die Höhe seines Einkommens nicht bei, so sind

diese der Schätzung zu Grund zu legen.
Liegt dagegen eine formell genügende Selbsteinschätzung nicht vor oder er-

achtet die Kommission die vorliegende Selbsteinschätzung für unrichtig, so theilt die
Kommission ihre Bedenken durch Einverleibung derselben in das Sihungsprotokoll
dem Landesausschuß mit und bewirkt eine anderweite Einschätzung.

Veraulagung.
9 35.

Di definitive Festsehung des steuerpflichtigen Einkommens liegt dem Landes-
ausschuß ob.

Zu den Situngen, in welchen das Veranlagungsgeschäft bewirkt wird, ist
der zu den Sitzungen derEinschähungskommissianen von FürstlicherLondesregierung
etwa abgeordnete Kommissar zuzuziehen und hat derselbe berathende Stimme.

An Stelle des ordentlichen Vorsitzenden des Landesausschusses kann Fürst-
liche Regierung einen anderen Beamten mit dem Vorsitz beauftragen.
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Dem Vorsitzenden des Landesausschusses, welcher zugleich die Interessen des
Staates vertritt, sind von den Vorsitzenden der Einschätzungskommissionen die be-
wirkten Einschätzungen unter Beifügung sämmtlicher Unterlagen, insbesondere der
eingegangenen Deklarationen, Selbsteinschähyungen, Auskünfte, Verhandlungsprotokolle
bis Ende November jeden Jahres mitzutheilen.

Der Vorsitzende des Landesausschusses hat die öffentlichen Bekanntmachungen
wegen der Deklaration der Zinseneinkommen zu erlassen, die Hauslisten (ct. 8 21
sub a.), die Deklarationen und Selbsteinschätzungen, sowie die bewirkten Einschätz-
ungen zu prüfen.

Hierbei kann er sich der Mitwirkung der Gemeinde= und Gutsvorstände,
sowie der ihm unterstellten poligeilichen Organe bedienen, auch die Einschätzungs-
kommissionen zu einer besonderen Aeußerung über die Besit-, Vermögens= und Ein-
kommensverhältnisse einzelner Steuerpflichtiger oder über die Anwendung allgemeiner
Grundsätßze veranlassen.

Der Vorsitzende kann ferner den Steuerpflichtigen Gelegenheit zur persön-
lichen Verhandlung über die für die Veranlagung erheblichen Thatsachen und Ver-
hältnisse gewähren.

Sämmtliche Staats= und Gemeindebehörden haben die Einsicht aller die
Einkommensverhältnisse der Steuerpflichtigen betresfenden Bücher, Akten, Urkunden 2c.
zu gestatten und auf Ersuchen Abschriften aus denselben zu ertheilen, sofern nicht
besondere Bestimmungen in Gesetzen oder von Uns genehmigten Statuten ent-
gegen stehen.

5 r.

Hat der Vorsitzende die zur Beschlußfassung über die einzelnen Ansätze der
Jahreseinkommen erforderlichen Vorbereitungen getroffen, so macht er dem Landes-
ausschuß seine Vorschläge, der mit ihm die Festsebung der zu versteuernden Ein-
kommen bewirkt.

Findet der Landesausschuß weitere Erörterungen nöthig, so hat sich der
Vorsitzende denselben zu unterziehen und das Weitere zu verfügen

Wird eine Selbsteinschätzung durch den Landesausschuß oder den Vorsitzenden
beanstandet, so kann dem Steuerpflichtigen hiewon unter Mittheilung der Gründe
mit der Aufforderung Kenntniß gegeben werden, sich binnen einer bestimmten Frist
über dieselben oder bestimmte an ihn gestellte Fragen zu erklären. Unterläßt dies
der Steuerpflichtige oder werden die Bedenken gegen die Richtigkeit der Selbstein-
schäzung durch die Erläuterung oder Ergänzung nicht behoben, so ist der Landes-
ausschuß befugt, zur Feststellung der Thatsachen erforderliche Erörterungen zu ver-
anlassen.

Bleiben trotzdem die Zweifel an der Richtigkeit der Selbsteinschähung be-
stehen, so ist der Landesausschuß bei der Veranlagung an die Angaben des Steuer-
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pflichtigen nicht gebunden, solche ist vielmehr auf Grund der stattgehabten Ermittel-
ungen nach bestem Ermessen festzusetzen.

Bekanntmachung an die Steuerpflichtigen.
6 38.

Jedem Steuerpflichtigen ist die erfolgte Feststellung des von ihm zu ver-
steuernden Einkommens mit dem Betrag der davon zu entrichtenden Steuer mittels
besonderer Zettel, deren Behändigung den Gemeindebehörden obliegt, bekannt zu
machen und zwvar mit der Belehrung, daß ihm dagegen das Rechtsmittel der Be-
rufung binnen 14tägiger ausschließender Frist zustehe.

Bernfung.
8 39.

Gegen das Ergebnis, der Veranlagung steht sowohl dem Steuerpflichtigen
als dem Vorsihenden des Landesausschusses das Rechtsmittel der Berufung zu. Die
Berufung ist Seiten des Steuerpflichtigen bei dem Vorsitzenden des Landesaus=
schusses, Seiten des letzteren bei Fürstlicher Landesregierung einzureichen.

In der Verpflichtung zur Zahlung der veranlagten Steuer bewirkt die ein-
gewendete Berufung keinen Aufschub. Ein etwa zu viel gezahlter Betrag wird
zurückgewährt.

* 10.

Die Berufung ist binnen einer Ausschlußfrist von 14 Tagen einzulegen,
welche für den Vorsitzenden des Landesausschusses vom Tag des angefochtenen Be-
schlusses, für denSteuerpflichtigen von dem auf die Zustellung der Benachrichtigung
(5 38) solgenden Tage abläuft.

Einer Berufung des Sienerpflichtigen kann sich der Vorsitzende des Landes-
ausschusses auch nach Ablauf der für ihn festgesezten Frist anschließen.

Die Berufung kann binnen weiteren 14 Tagen begründet werden, wobei
der Vorsitzende des Landesausschusses bei den seinerseits eingelegten Berufungen an-
zugeben hat, wie hoch das Einkommen des betreffenden Steuerpflichtigen nach seiner
Ueberzeugung zu beziffern sei. Zur Erbringung des Nachweises der behaupteten
Ueberschähung bleibt den Steuerpflichtigen überlassen, bei Einwendung der Berufung
zugleich die erforderlichen urkundlichen Bescheinigungen, insbesondere die während
der letztverflossenen Geschäftsjahre geführten Geschäftsbücher oder vollständige Aus-
züge aus denselben einzureichen.

41.

Ueber die Berufungen trifft Fürstliche Landesregierung die Entscheidung.
3%
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Die vom Vorsitzenden des Landesausschusses eingewendeten Berufungen sind
von Fürstlicher Landesregierung dem Steuerpflichtigen zur schriftlichen Gegenäuße-
rung innerhalb zu bestimmender Frist mitzutheilen.

Versäumte Berufungen sind durch den Vorsitzenden des Landesausschusses
mittels einfachen Beschlusses zurückzuweisen.

Es bleibt indeß nachgelassen, dem Vorsitzenden des Landesausschusses Um-
stände darzuthun, welche die Versäumniß entschuldbar machen. Ueber die Triftigkeit
der dargethanen Umstände entscheidet Fürstliche Landesregierung.

&amp;42.

Behufs Prüfung der Verufungen kann Fürstliche Landesregierung eine ge-
naue Feststellung der Vermögens-, Erwerbs= und Einkommensverhältnisse der be-
treffenden Steuerpflichtigen veranlassen.

Abgesehen von der Anwendung der im § 21 sub (.. bezeichneten Hilfsmittel
steht Fürstlicher Landesregierung das Recht zu, Zeugen undSachverständige, nöthi=
genfalls eidlich, zu vernehmen, dem Steuerpflichtigen auch bestimmte Fragen über
seine Vermögens= und Einkommensverhältnisse vorzulegen, beziehungsweise ihn zur
Vorlegung der in seinem Besitz befindlichen Urkunden (Pachtkontrakte, Schuldver-
schreibungen, Handlungsbücher 2c.) aufzufordern. Wenn binnen der zu bestimmenden
Frist die erforderte Auskunft nicht ertheilt wird, oder die betreffenden Urkunden
nicht vorgelegt werden, so wird was dem Steuerpflichtigen jedesmal bei der
Aufforderung zu eröffnen ist — angenommen, daß er, die seinerseits erhobene Be-
rufung zu begründen außer Stande sei, oder daß er gegen die Seiten des Vor-
sitenden des Landesausschusses erhobene Berufung Einwendung nicht zu machen
habe. Wenn die Vorlegung von Handelsbüchern mit besonderer Erschwerung oder
mit Nachtheil für den Steuerpflichtigen verbunden sein sollte, so lann auf dessen
Antrag und Kosten Fürstliche Landeoregierung die Prüfung der Bücher in den
Wohn= oder Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen durch einen Beamten oder ver-
eideten Sachverständigen vornehmen lassen.

Fehlt es bei dem Verfahren über Verufungen der Steuerpflichtigen an an-
deren Mitteln zur Ergründung der Wahrheit, so ist dem Steuerpflichtigen die Be-
kräftigung der von ihm selbst gemachten Angaben durch mündliche eidesstattliche
Versicherung aufzugeben. In diesem Fall ist der Wortlaut der eidesstattlichen Ver-
sicherung bereits in die Ladung aufzunehmen, welche außerdem die Verwarnung zu
enthalten hat, daß im Fall der Verweigerung des Eides oder des Außenbleibens
in dem zur Abgabe der Versicherung anberaumten Terminc, die von ihm eingelegte
Berusung verworfen werde.

Die eidesstattliche Versicherung ist jedoch nur bei denjeuigen Angaben zu-
lässig, hinsichtlich deren dem Steuerpflichtigen nach Lage der Sache klare Wissen-
schaft beiwohnen muß.



Erhebung.
g 48.

Die Zahlung der veranlagten Steuer ist an den bestimmten Terminen an
die Ortssteuereinnahme zu leisten, wobei es frei steht, die Steuer auch für einen
längeren Zeitraum bis zum ganzen Jahresbetrag vorauszuzahlen.

F* 44.
Die Einkommensteuer von Besoldungen. Wartegeldern und Pensionen kann

von den Kassen, aus welchen die letzteren gezahlt werden, in Abzug gebracht und
der betreffenden Einnahmestelle überwiesen werden.

Dienstherrschaften, Prinzipale, Fabrikbesitzer, Handels= und Gewerbetreibende
haften der Staatskasse gegenüber selbstschuldnerisch für die von ihren Privatbediensteten,
Fabrikarbeitern, Gehülfen und Gesellen zu entrichtenden Einkommensteuerbeträge,
soweit letztere während der Zeit fällig werden, in der die gedachten Steuerpflichtigen
bei den betresfenden Dienst= oder Arbeitgebern gegen Lohn oder sonstige Vergütung

beschftin a1 gleicher Weise haften Eisenbahnverwaltungen und Baunnternehmer fürihr seenerdsllbrgen Beamten-, Dienst= und Arbeitspersonal.
Dagegen sind die gebachten Dienstherrschaften, Prinzipale und Arbeitgeber

berechtigt, vom Lohne oder der sonstigen Arbeitsvergütung ihrer Diener, Beamten,
Arbeiter, Gehülsen u. s. w. die von diesen in der Zeit, seit welcher sich dieselben
in dem Dienste oder der Arbeit und dem Lohne ihres Dienst- oder Arbeitgebers
befinden, zu entrichten gewesenen Einkommensteuerbeträge, sofern dieselben nicht
länger als drei Monate im Rückstande sind, zurückzubehalten und an den zustän-

digen Steuereinnehmer an Stelle der bezüglichen Steuerpflichtigen abzuführen, so-
weit sich letztere über die Berichtigung der verfallenen Steuertermine nicht durch
an die Dienstherrschaft, den Prinzipal oder Arbeitgeber voriulegende ordnungsmäßige

Quittung des zuständigen Steuereinnehmers auszuweisen vermögen.Dieses Zurückbehaltungsrecht besteht auch wegen solcher Einkommensteuerbe-
träge, die zur Zeit der Zahlung von Lohn oder sonstiger Arbeitsvergütung noch
nicht fällig sind, aber bei bevorstehendem Ablaufe des bezüglichen Dienst= oder Ar-

beitsmiethvertrage bis zu diesem Feitpunkte fällig werden, ausgenommen, wenn in-
zwischen eine weitere Zahlung von Lohn oder sonstiger Arbeitsvergütung in einer
dem fälligen Steuerbetrage entsprechenden Höhe an den einkommensteuerpflichtigen
Diener, Arbeiter u. s. w. stattzufinden hat.

Ab-= und Zugänge, Erlasse und Gestundung.
ß 45.

b- und Zugänge anu Einkommen, sowie Veränderungen im Personenstand,die -. 4 sub c eine Steuerbefreiung bedingen, während des Jahres, für welches
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die Veraulagung erfolgt, ändern an der einmal festgestellten Steuer nichts. Erlischt
ein steuerpflichtiges Einkommen durch den Tod, Auswanderung seines Inhabers
oder hinsichtlich einer der in 8 8 aufgeführten Quellen in anderer Art gänzlich, so
sind die nach dem Erlöschen fälligen Steuerraten in Abgang zu bringen beziehungs-
weise die Sienerhetrige zu ermässigen.fze diese, auf Anzeige des Vorsitzenden des Landesausschusses vorzuneh-menden Wsreichmigen, ingleichen über die in Folge erhobener Verufung geschehe-
nen Ermäßigungen und Abstreichungen von Steuerbeträgen hat die Fürstliche
Landesregierung der Landeskassenverwaltung am Jahresschlusse Abgangsbelege zu
ertheilen.

Zu Erlassen und Gestundungen von Stenern ist nur der Landesherr und
zwar nach Anhörung der Landesregierung befugt.

Hinterzichungen.
* 46.

Wer bei Selbsteinschätzung seines Einkommens oder bei Angabe seines Ein-
kommens aus Kapitalvermögen oder eines dergleichen Einkommens eines von ihm
zu vertretenden Steuerpflichtigen oder bei Beantwortung der ihm zum Zwecke der
Einschätung oder der Verhandlung eines Rechtsmittels amtlich vorgelegten Fragen
im Betreff der Einkommens= und Vermögensverhältnisse wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben erstattet, welche zur Verkürzung der Steuer zu führen ge-
eignet sind, macht sich der Hinterziehung schuldig und verfällt in eine nach dem
Grade der dabei an den Tag gelegten Böswilligkeit festzusetzende Geldstrafe in Höhe
des vier= bis zehnsachen Betrags der Jahressteuer, um welche der Staat verkürzt
worden ist oder verkürzt werden sollte.

Derjenige Steuerpflichtige, welcher, bevor eine Anzeige erfolgt oder eine
Untersuchung eingeleitet ist, seine Angabe an zuständiger Stelle berichtigt oder er-
gänzt, das verschwiegene Einkommen angiebt und die vorenthaltene Stieuer in der
ihm gesetzten Frist entrichtet, bleibt straffrei.

Von einem förmlichen Strafbescheid ist Abstand zu nehmen, wenn der
Schuldige freiwillig zur Bezahlung der verkürzten Steuer, des vierfachen Jahres-
betrags derselben und der durch das Verfahren gegen ihn entstandenen Kosten sich
bereit erklärt. Eine solche vor dem Fürstlichen Landrathsamt abgegebene Erklärung
hat im Nichtzahlungsfall die Wirkung eines vollstreckbaren Strafbescheides.

ie Strafverfolgung verjährt in fünf Jahren von Begehung der Hinter-
ziehung an gerechnet.

8 47.

Die Einziehung der hinterzogenen Steuer erfolgt neben und unabhängig
von der Strase.
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Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Nachsteuer sowie der Hinterziehungs-
strafen geht auch auf die Erben des Zuwiderhandelnden über, dergestalt, daß diese
solche auch dann zu entrichten schuldig sind, wenn die Hinterziehung erst nach dem
Ableben des Zuwiderhandelnden entdeckt wird. Jedoch haften die Erben nur auf

Höhe ih#es „Erbamtkeil.s Recht des Staates auf Nachzahlung der hinterzogenen Steuerbeträge
mrrs einer zehnjährigen Verjährung.Die Festsetzung der Nachsteuer 90½ dem Vorsipenden des Landesausschusses
zu, gegen dessen Entscheidung nur Verufung an Fürstliche Landesregierung zulässig ist.

8 48.

Steuerpflichtige, welche bei der Einschäbung übergangen oder in eine nie-
drigere Stufe eingeschätzt worden sind, als dies nach ihrem Einkommen zufolge des
Gesetzes hätte geschehen sollen, sind zur Nachzahlung des der Landeskasse dadurch
enttogenen „Witrage auch dann verpflichtet, wenn eine Hinterziehung nicht vorliegt.fzr Anspruch auf Nachzahlung unterliegt einer zehnjährigen Verjährungund geht dee Verbindlichkeit zur Nachzahlung auch auf die Erben über.

§7 19.

Wenn bei dem Vorhandensein einer Hinterziehung der Schuldige nicht zu
der in § 46 nachgelassenen freiwilligen Bezahlung sich herbeiläßt, so hat das Fürst-
liche Landrathsamt den Betrag der zu erlegenden Geldstrafe sowie der etwa nach-
zuzgahlenden Stiener durch einen Strafbescheid festzusetzen, welcher den Vorschriften
in§159 ul. 2 der Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 entsprechen muß.

Gegen diesen Strafbescheid findet ein Rechtsmittel im Verwaltungsweg
nicht statt.

Wird auf gerichtliche Entscheidung angetragen, so hat Fürstliches Landraths=
amt die Akten an die zuständige Staatsanwaltschaft zu übersenden, sofern nicht etwa
die Zurücknahme des erlassenen Bescheides angezeigt erscheint.

Veranlagung für die Erhebung von Umlagen zu
Gemeindezwecken.

8 50.

Behufs Erhebung von Umlagen, welche Gemeinden und andere öffentliche
Verbände (3. B. Kirch= und Schulgemeinden u. s. w.) nach dem Maßstabe der staat-
lichen Einkommenstener aufzubringen haben, ist auch das Einkommen der nach § 4
sub c. von der Einkommenstener befreiten Personen nach bewirkter Einschätzung
durch die Einschäßungskommission Seiten des Landesausschusses unter Anwendung
der Bestimmungen dieses Gesetzes zu veranlagen.
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Um die Höhe der Beiträge für die eingangsgedachten Zwecke berechnen zu
können, wird fingirt, daß die von der Steuer befreiten Personen nach Maßgabe der
in §5festgesetzten Steuersätze zur Einkommensteuer herangezogen seien.

Kosten.
5 51.

Die Kosten der Steuer##eranlagung und Erhebung fallen der Staatskasse
zur Last.

Jedoch sind diejenigen Kosten, welche durch die aus Aulaß der eingelegten
Rechtsmittel erfolgenden Ermittelungen erwachsen, von dem Stenerpflichtigen zu er-
statten, wenn die von ihm eingelegte Bernfung für unbegründet befunden wird
oder sich seine Angaben in wesentlichen Punkten als unrichtig ewveisen.

Für die Thätigkeit der Gemeindevorstände und der Mitglieder der Ein-
schäßungskommissionen, ferner für das von den Gemeinden, innerhalb welcher die
Kommissionen tagen, zur Verfügung zu stellende Sibungslokal (mit Einschluß der
Heizung, Beleuchtung, Reinigung und Bedienung), sowie für Schreibmaterial wird
eine Vergütung nicht gewährt.

Schluß= und Uebergangsbestimmungen.
8 52.

Gegenwärtiges Geseb tritt mit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft,
jedoch ist Unsere Regierung ermächtigt, anzuordnen, daß und in wie weit die Ver-
anlagung der Einkommensteuer für das Jahr 1893 noch nach den bisherigen ge-
seblichen Bestimmungen erfolgen foll.

Unsere Regierung erläßt auch die sonst zur Auefuhrung gegenwärtigen Ge-sehes erforderlichen Anordnungen und Instruktioner
Alle diesem Gesehe entgegenstehenden Vesennunger. insbesondere die Ge-

sebe vom 8. August 1870, 29. November 1871, 26. Febrnar 1875, 23. Dezember
1876 und 22. Dezember 1882 werden aufsgehoben.

Insoweit in anderen Gesetzen das Gesetz vom 8. August 1870 beziehungs-
weise 26. Februar 1875 angezogen ist, tritt gegenwärtiges Gesetz an deren Stelle.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beifügen lassen.

Gegeben Greiz, den 4. Januar 1893.

L 8) Heinrich XXII.
v. Geldern-Crispendorf.



2. Landtagsabschied
für den fünfzehnten außerordentlichen Landtag.

Wir einrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnadenh zig
Aelterer Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen,
Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein w. W. 2c.
geben am Schlusse des von Uns einberufenen fünfzehnten außerordentlichen Landlags in Gemäß-
heit der Beslimmung in § 85 der Verfassungsurkunde dem Landtage Unsere Erklärung auf die an

denselben gelangten Vorlagen dahin kund:
ie Gesetze, die Einlommensteuer betressend, und in Betreff einer Abänderung des Aus-

sühmngsgcches vom 10. April 1879 zum Gerichtsverfassungsgesebe für das Deutsche Reich haben
durch Enigegennahme der Erlklärungen des Landiages ihre Erledigung gesunden und werden, und
gwar das ersigedachte Gese mit den vom Landtage beantragten, von Uns genehmigten Abände-
rungen und Zusätzen publicirt werden.

on der vom Landtage erllärten Bewilligung einer einmaligen Unterstütung an Sub-
altern= und Umerbeamte, sowie der zum Neubau einer cisernen Brücke über die Saale bei Burgk
postulirten Summe haben Wir mit Besriedigung Kenntniß genommen.

Wir versichern Unserm getreuen Landtage Unsere Huld und Gnade und haben zu Be-
lundung des Vorslehenden gegemwärtigen

Landtagsabschied
aussertigen lassen und nach Beidrückung Unseres Fürstlichen Insicgels Höchsteigenhändig vollzogen

Gegeben Neue Burg Greiz, den 5. Jannar 1893.

¶. 8) Heinrich XXII.
v. Geldern, Crispendorf.

3. Regierungs-Verordnung vom 11. Januar 1893
zur Ausführung des Gesetzes vom 4. Jannar 1893, die Einkommen-

steuer betreffend.

Mit Höchster Genchmigung Soronissimi wird auf Grund des § 52 des Gesetzes vom
4. Januar 1893, die Einkommensteuer betrefsend, zur Ausführung dieses Gesches Folgendes ver-
ordnei:

4
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1.

Die Unterlage für die definitive Festsetzung des sieuerpflichtigen Einkommens Seitens des
Landesausschusses bilden für das Jahr 1893 im Ullgemeinen die von den Einschäthungskom-

missioncn bercils ausgestellten Abschäbungstabellen 1115kde in dieselben Sicbekaglen earder bewirlien Einschätzungen mit den in Gemäßheit des§2Ziffer 4. 5 und C6, § 4e.
des Gesetzes etwa noch vorzunehmenden * und Aenderungen, sowie ferner lie
gebenen Deklarationen über Einkommen aus Kapitalvermögen.

Diejenigen Steuerpflichtigen jedoch, deren Einkommen für 1893 auf 1500 Mark oder
mehr als 1500 Mark eingeschätt ist, sind noch nachträglich zur schristlichen Selbsteinschätzung
binnen einer 14 tägigen Frist im Gemäßheit von §§ 31 flg. des Gesetzes aufzufordern.

Von dieser Aufforderung lann für das Jahr 1893 bei den Staats= sund Gemeindebe,
amten,. Geistlichen und Lehrern, deren Einkommen bereits durch Mittheilungen Seitens der be-
trefsenden Behörden feststeht, abgeschen werden.

Bezüglich derjenigen Personen, welche in die Einschäbungstabellen eingetragen, durch das
Gesetz aber von der Sleuerpflicht befreit sind, hat der Vorsitzende der betressenden Einschähungs-
lommission einen enisprechenden Vermerk mit Angabe des Befreinngsgrundes G. B. verheirathet,
oder Wittwe mit 3 Kindern) in der Einschähungslabelle zu machen.

Der Vorsitzende des Landesausschusses hot zur Erledigung dicser Anordnungen die bei
ihm eingegangenen Einschähungstabellen sofort nach Publilation dieser Verordnung den Vorsitzen-
den der nach den biöherigen Bestimmungen gebildeten Einschätungskommissionen, zwasc für das
Jahr 1893 noch weiter zu jungiren haben, zurück zu senden.

Nach Ablauf der für die Einreichung der Selbsteinschähungen festgesetten Frist haben die
Einschöhungslommissionen in Gemäßheil des § 34 des Geseczes zu versahren und alsdann die be-
wirkten Einschätzungen unter Beifügung sämmtlicher Unterlagen, insbesondere der eingegangenen
Sclbsteinschätungen. Auslünfte und Verhandlungsprotokollc, für das Jahr 1893 späteslens bis
zum 4. März, im Uebrigen bis zu dem in § 30 des Gesetzes bestimmten Termine, dem Vor-

sivenden des hwadhet mitzutheilen, welcher die definitive Feslsetzung des stenerpflichtigenEinkommens in Gemäßheit desGesetzes herbeiführt.
Der Slaakskommissar wird den Einschähungslommissionen, deren nach Vorstehendem für

die Steuerveranlagung auf das Jahr 1893 ersorderlichen Situngen er zufolge Anordnung Fürst-
licher Landesregierung beizuvohnen hat, binnen 14 Tagen nach Publikation dieser Verordnung
hiervon Kenntuiß geben. Die Vorsitzenden der Einschätzungskommissionen, dencn diese Minheilung
zugcht, haben für die Sitzungen dic von dem Staalslommissor zu bestimmenden Termine anzusetzen.

2.

Zu §§ 38 und 43.

u. Nach Feststellung des zu versteuernden Einlommens und des Betrages der davon zu

ris Siener hal der Vorsitzende des Landesausschusses für Aussertigung der Steuerzettel
dder * Sorge zu tragen.

ie Heberegister, welche noch besondere Spalten für die einzelnen Stenertermine enthalten,
sind für Jahr 1893 sofort nach Aussertigung derselben, im lebrigen bis zum 15. Jannor
den Ortssiencreinnehmern zuzustellen.
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Zu gleicher Zeit erhält Fürstliche Landesregierung, die Landeskassenwerwaltung, sowie jede
Bezirkssteuereinnahme von dem Vorsitzenden des W“e Mittheilung über die Gesammt=
erträgnisse cines jeden Steuerlermins der einzelnen

Die Steuerzeitel sind den Fosnehsnnurisi spätestens bis zum 15. Januar, für das

Johr 1803 sosort nach ersolgter Ausfertigung, zuzustellen. Die Letteren haben die Einhöndigung

bieser Steuerzettel an die Betheiligten binnen 8 Tagen vom W an zu besorgen, ober dih
verpflichteie Diener besorgen zu lassen und den Erfolg der Behändigung unter Angabe des
Tages derselben dem Vorsitenden des Landesausschusses anzuzeigen.

b. Die Erhebung und Beitreibung der Einlommensteuer anlangend, bewendet es bei der
Rehierungs-Verordnung vom 15. Febrnar 1870 (Ges.S.S.47) mit den Aenderungen, welche

diese Vero#dnung durch das Gesetz vom 2. Juli 1879, die Zwangsvollstreckung wegen gewisser
Geld= und Naluralleisumgen im Verwallungswege betrefsend, und durch die Regierungsverordnung
vom 26. September 18709 (Ges.S.S. 260) erfahren hat.

3.

Die Gemeindevorstände sind verpflichtet, mindestens vierteljährlich ein Verzeichniß der in-
zwischen weg= und zugczogenen Sienerpflichtigen bei dem Vorsihenden des Landesausschusses ein-
zureichen.

üglich der weggezogenen Steuerpflichtigen ist in dem Verzeichuiß die Nummer ihres
Steuerzeitels und die Anzahl der von ihnen bezahlten Stenertermine mit anzugeben, zu welchem
lekteren Zwecke die Gemeindevorstände von dem sich Abmeldenden die erforderliche Auskunft in
Gemästheit der Bestimmung in &amp; 1 Absatz 2 der Regierungsverordnung vom 12. Juni 18786, das
Meldewesen betressend, zu verlangen haben.

Für die von Auswärts zugczogenen Stenerpflichligen ist zugleich mil dem Verzeichniß
das Ergebniß der Nacheinschähung des Einlommens derselben bei dem Vorsihenden des Landes-
ausschusses einzureichen.

Erlischt ein steuerpflichtiges Kinkommen durch den Tod seines Inhabers, oder hinsichtlich
einer der in § 8 des Gesehes aufgeführlen Ouellen in anderer Art gänglich, so ist hierüber, damit
die nach dem Erlöschen fälligen Steuerraten in Abgang gebracht, bezichungsweise die Stenerbe-
tröge ermäßigt werden können, ebenfalls dem Vorsitzenden des Londesausschusses Anzeige zu machen.

Der Vorsitzendc des Landevausschusses hat auf Grund dieser Anzeigen die nöthigen Ab-
gangs= und Zugangslisten für die betressenden Bezirksstencreimmahmen und Ortssteucreinnehmer
ausauferligen.

Die Bestimmung in § 7 Absay 2 der Regierungsverordnung vom 12. Juni 1878, das
Meldewesen betrefsend, ist ausychoben.

4.

Zu § 27 Absat 1.
In Gemeinden mit weniger als 1500 Einwohnern sind drei, von 1500 bis zu 3000

Einwohnern jünf Mitglicder der Einschähungslommission, von 3000 und mehr Einwohnem für
je 1000 Einwohner mehr ein weileres Mitztied, für Zeulenroda 12 Mitglicher der Einschähungs-
kommission zu wählen.
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Zu § 44.

Zur Ausführung der Bestimmungen in § 44 Absatz 2 und folg. des Gesetzes findet die
Regierungsverordnung vom 19. Februar 1883 (GesS.S. 19) Anwendung, deren Vorschriften
auch für die Eisenbahnverwaltungen und Bauunternehmer hinsichtlich ihres Dienst, und Arbeits-
personals gelten sollen

An die Stelle der in § 1 Absatz 1 dieser Verordnung vom 19. Februar 1883 in Bezug
genommenen Ziffer 2 des Gesetyzes vom 22. Dezember 1882 treien die Bestimmungen in § 44
Absatz 2 und folg. des Gesetzes vom 4. Jannar dieses Jahres.

Greiz, am 11. Jannar 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregterung.
v. Geldern-Crispendorf

i. V.

Saupe.

4. Regi s--Bekanntmach vom 12. Jannar 1893,
die Ertheilung der Rechte einer milden Stiftung an den Verein

„Knabenhort“ zu Greiz betreffend.

Mittels Lm ahslland eolh Signatur vom 24. worigen Monals sind dem Verein„Knabenbort“ zu Greiz Rechte einer milden Stistung verliehen worden.Solches wird * zur ösfenklichen Kenntniß gobracht.
Greiz, am 12. Januar 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

i. V.
Saupe.
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Gesetzlammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 # 2.

(Ausgegeben am 16. März 1893.)

5. Geseth
vom 31. Jannar 1893,

eine Abänderung des Ausführungogesetzes vom 16. April 1879 zum
Gerichtsverfassungsgesetze für das Deutsche Reich betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden
Aelterer Linie souverainer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen,
Herr zu Greiz, Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2.

verordnen andurch mit Zustimmung des Landtags das Folgende:

Einziger Paragraph.
Der§.2des oben bezeichneten Aueführungsgesehes vom 16. April 1879

wird aufgehobent und tritt an seine Stelle folgender

8. 2.

Referendare, welche im Laufe des Vorbereitungsdienstes die erforderliche
Befähigung an den Tag legen, können im Falle des Bedürfnisses durch Unsere
Landesregierung mit der zeitweiligen Wahrnehmung richterlicher Geschäfte bei den
Amtsgerichten beauftragt werden.

Denselben kann nach näherer Anordnung Unserer Landesregierung durch
5
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den Amtsrichter, welchem sie zur Ausbildung zugewiesen sind, die Erledigung
einzelner richterlicher Geschäfte übertragen werden

Zur Urtheilsfällung sowie zu den Geschäften des Amtsrichters bei Bildung
der Schöffen= und Schwurgerichte sind sie nicht befähigt.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beifügen lassen.

Gegeben Neue Burg Greiz, am 31. Jannar 1893.

(Siegel.) Zeinrich XKXII.
von Geldern-Crispendorf.

6. Regierungs-Verordnung
vom 1. Februar 1893,

den Verkehr der Nadfahrer auf den Landstraßen und anderen öffent-
lichen Wegen betreffend.

Mit Höchster Genehmigung erenissimi wird für den Verkehr der Rad-
fahrer auf den Landstraßen und anderen öffentlichen Wegen im Interesse des
Eisenbahnverkehres zur Ergänzung des §. 25 Ziffer 6 der Regierungs-Verordnung
vom 28. Juni 1886 verordnet was folgt:

Einziger Paragraph.
Die Benutung roth= oder grüngeblendeter Laternen an Velocipeden ist

verboten.
uwiderhandlungen werden nach §. 26 der Regierungs-Verordnung vom

26. Juni 18860 bestraft.

Greiz, den 1. Februar 1893.

Fürstlich NeußePlauische Landesregierung.eldern-Crispendi. V.

Saupe.



7. Regierungs-Bekanntmachung
vom 2. März 1893,

den Nachweis der Trauung Seiten neuanziehender Ehepaare
betreffend.

Unter Bezugnahme auf die Bestimmungen der das Meldewesen betreffen-
den Regierungs-Verordnung vom 12. Juni 1878 werden die Gemeindevorstände
hierdurch angewiesen, bei Gelegenheit der polizeilichen Anmeldung neu anziehender
Ehepaare lettere auch danach zu fragen, ob und betreffenden Falles wann und
wo die kirchliche Tranung stattgefunden hat und von denjenigen Fällen, in wel-
chen diese Frage verneint oder ihre Beantwortung abgelehnt, beziehentlich der nach
Befinden zu verlangende Nachweis binnen einer angemessenen Frist nicht beige-
bracht wird, dem zuständigen Pfarramte des neuen Wohnorts alsbald nach der
Befragung entsprechende Nachricht zu geben.

as Ergebuiß der obbezeichneten Befragung ist in dem über die erfolgten
Ab-- und Anmeldungen zu führenden Verzeichniß (§. 5 der Regierungs-Verordnung
vom 12. Juni 1878) in der Spalte „Bemerkungen“ einzutragen.

Greiz, am 2. März 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
von Mg.

Saupe.

8. Regierungs-Bekanntmachung
vom 14. März 1893,

Personalveränderungen in den für das Großherzogthum Sachsen und
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie bestehenden Sachverständigen-

Vereinen betreffend.

Nach einer Mittheilung des GroßherzoglichSihhisten Staatsministeriumsin Weimar ist an Stelle des verstorbenen OberbibliothekarsR.Köhler in Weimar
der Großherzogliche Oberbibliothekar Geheime Hofrath P. von Bojanowski
daselbst als Mitglied des literarischen Sachverständigen-Vereines ernannt worden.

5-
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Solches wird unter Hinweis auf die Regierungs-Bekanntmachung vom
b. Januar 1891 (Gesetzsammlung Seite 4) hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Greiz, am 14. März 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.eldern-(GErisper
Saupe.

9. Regierungs-Bekanntmachung
vom 15. März 1893,

die Waffenprüfungsanstalt für das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie
betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissiwi wird im Anschluß an das Reichs-
gesetz vom 19. Mai 1891 (Reichogeseblatt Seite 109), betreffend die Prüfung
der Läufe und Verschlüsse der Handfeuerwaffen, und an die mit Bekanntmachung
vom 22. Jumi 1892 (Neichsgesetzblatt Seite 674) erlassenen Ausführungsbe-
stimmungen zu diesem Gesetze Folgendes verorduct:

8. 1.
Die für das Königreich Sachsen zur Prüfung der Läufe und Verschlüsse

der Handfeuerwafsen unter dem Namen:

„Königlich Sächsische Waffenprüfungsanstalt,
Dresden-Albertstadt, Arsenal"

errichtete Prüfungsanstalt wird mit Genehmigung des Königlich Sächsischen Mini-
leciunne des Innern zu gleichem Zwecke auch für das Fürstenthum Reuß Aelterer

inie dienen.

ß. 2.
Alle Gesuche, die sich auf die Prüfung von Handfeuerwaffen beziehen, sind

an die oben genannte Anstalt zu richten. Die Gesuche müssen alle in den Aus-
führungsbestimmungen vom 22. Juni 1892 vorgeschriebenen Angaben enthalten.

S. 3
Jeder eine Waffenprüfung Nachsuchende erhält von der Prüfungsanstalt

eine Benachrichtigung, an welchem Tage die betreffenden Waffen einzusenden sind,
sowie wann und wo die Prüfung stattfindet. Der Nachsuchende ist berechtigt der
Prüfung beizuwohnen.
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8. 4.
Die Einsender von Läufen mit Verschlüssen haben gleichzeitig mit den zur

Prüfung eingesendeten Waffen auch die nach den Ausführungsbestimmungen vom
22. Juni 1892 Punkt 14 zum Beschuß erforderlichen Patronenhülsen mit einge-
setzter Zündeinrichtung (Zündhütchen, Zündplättchen u. s. w), sowie die Geschosse
der betreffenden Gebrauchspatrone unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

8. 6.
Die von der Anstalt in gewissen Fällen nach Punkt 12 und 13 der Aus-

führungebestimmngen vom 22. Juni 1892 zu verwendenden Bleicylinder sowicdie Pfropfen werden dem Einsender ebenso wie das zur Beschußprobe zu ver-
wendende neue Pulver M. 71 jedesmal besonders in Rechnung gestellt werden.

8. 6.
Ueber den Ausfall der Prüfungen wird dem Gesuchsteller bei Rücksendung

der Waffen ein kurzes Gutachten zugefertigt.
8. 7.

Bei der Prüfung verworfene Läufe und Verschlüsse werden durch die
Anstalt, dem Sinne von 8. 3 des Gesetzes entsprechend, unbrauchbar gemacht
werden.

8. 8.
Die Kosten für Ein= und Rücksendung der Waffen an und beziehentlich

die Prüfungsanstalt, sowie alle Nebenkosten (Brief= u. s. w. Bestellgebühr)hur der Gesuchsteller zu tragen.
S. 9.

Die von dem Gesuchsteller zu entrichtenden, den Betrag der Selbstkosten
nicht übersteigenden Gebühren werden für jede einzelne Prüfung besonders berechnet
und setzen sich zusammen aus:

a) den Kosten der bei der Prüfung verbrauchten Munition, soweit dieselbe
nicht von dem Gesuchsteller selbst gegeben wird,

b) der Vergütung für den Zeughausbüchsenmacher,
c) dem Lohne für die Hülfsarbeiter des Artilleriedepots,
4) den Kosten für die nach vorstehenden Bestimmungen erforderlichen Sen-

dungen und Bestellungen,

e) den antheiligen Kosten für die Instandhaltung der zur Prüfung erfor-derlichen Geräthe und Anlage
Für die unter b und e enwählen Kosten sind die Lohnsätze des Artillerie=

depots maßgebend.
8. 10.

Mit der Anbringung des in §. 5 des Gesetzes vom 19. Mai 1891 und
in Punkt 22 der Ausführungsbestimmungen vom 22. Juni 1892 vorgeschriebenen
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Vorrathszeichens. welche bis zu dem auf den 1. April dieses
Jahres festgesetzten Zeitpunkte des Inkrafttretens des
Gesetzes zu erfolgen hat, werden die Ortspolizeibehörden (Gemeinde-
vorstände) der Städte Greiz und Zeulenroda beauftragt. Diesen Orts-
polizeibehörden werden die zur Aufbringung des Vorrathszeichens erforderlichen
Stempel von der Fürstlichen Regierungs-Kanzlei überwiesen. Für Anbringen des
Vorrathszeichens haben sie den Einsendern der Handfeuerwvaffen außer den etwa
erwachsenden Kosten der Hin= und Rücksendung nur die durch das Bestempeln der
Waffen erwachsenden Selbstkosten in Ansatz zu bringen.

S. 11.
Das Vorrathszeichen ist auf der oberen Lauffläche, oder wenn solche nicht

vorhanden, an entsprechender Stelle, außerdem aber auch auf den unter Ziffer 20
der Ausführungsbestimmungen vom 22. Juni 1892 bezeichneten Theilen aufzu-
schlagen.

8. 12.
Gewerbetreibende, welche an anderen Orten, als den im 8. 10 genannten

ein Verkaufslager von Handfeuerwaffen halten, haben diese Waffen zum Anbringen
des Vorrathszeichens an die ihnen zunächst gelegene der in §. 10 aufgeführten
Ortspolizeibehörden einzusenden.

Greiz, am 15. März 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.Ge eern-Crispend
Saupe.
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Gesetzlsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
W# 3.

(Ausgegeben am 15. April 1893.)

10. Regierungs= Belgngtnuachung
vom 15. 1893,.

betreffend die Aufstellung und Einsendeag von Uebersichten und Rech-

nungsabschlüssen verschiedener KKranken= und Hülfskassen.

An Stelle der auf Grund des Bundesraths-Beschlusses vom 23. Juni
1887 durch Regierungs-Bekanntmachung vom 26. Juli 1887 (Gesetzsammlung
Seite 87) vorgeschriebenen Formulare für die nach §. 9, 11 des Krankenver-
sicherungsgesetzes und nach §. 27 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen
zu liefernden Uebersichten und Nechmungsabschlife treten in Folge Beschlusses desHZunderral# vom 3. November 1892 fü Zeit vom 1. Januar 1893 A

an die Formulare der Anlage X.
Die Uebersichten und Rechnungsabschlüsse sind für jedes Kalenderjahr,

erstmals für 1893, nach den neuen Formularen aufzustellen und binnen drei
Monaten nach dessen Ablauf an die zuständige Behörde (vergl. Regierungs-Be-
kanntmachung vom 2. Februar 1892 in Verbindung mit Regierungs-Bekannt-
machung vom 6. Dezember 1884 Ziffer I) in doppelten Exemplaren einzureichen.

Die Vorlegung an Fürstliche Landesregierung hat bis spätestens 15. Mai
jeden Jahres zu ersolgen.

ird eine Kasse im Laufe des Jahres geschlossen oder aufgelöst, so ist die
Uebersicht u. s. w. binnen 4 Wochen nach Schließung oder Auflösung der Kasse
einzureichen.

Im Uebrigen bewendet es bei den bisherigen Bestimmungen.
Die neuen Formularc können in Fürstlicher Regierungs-Kanzlei und bei

Fürstlichem Landrathsamt gegen Gutng des Selbstkostenpreises bezogen werden.preiz, den 15. März1

Fürstlich Reuß-Plaussche Landesregierung.
v. Geldern-P6rispend r

. V. Saupe.
24



Nachweisungen,
belressend

die Krankenversicherung,
nach dem Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der
Fassung des Gesetzes vom 10. April 1892 und den ergänzen-
den reichsgesetzlichen Bestimmungen, sowie nach den Ausführ-
ungsvorschriften über die Statistik und Rechnungsführung der

Krankenkassen.

Der Krankenkasse

Kreis (Bezirksamt, Amtshauptmannschaft, Oberamt r#.)

Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde

) Genau anzugeben, ob Gemeinde Krankenversicherung. Ous., # Bau, Innungs-7. 876Kronkenkasse, elngeschriebene Otlsslasse nach dem Reichsgejeh vom — —i , auf landes-
rechtlicher Vorschrist beruhende Ollolasse. «

")BelBellithMathJundVaiisstotslknlaiimtIichIoiIö·;stiüllet-.

»den

Dastsotnutlarlnndllübereinstimmend
mit den Verzeichnissen, Büchern und der Kasse
aufgestellt sind, bescheinigt

Der Worstaud.

Unterichrijn·
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Von der Aufsichtsbehörde auszufüllen:

1. Prozentverhältniß:

der statutenmäßigen ) Gesammtbeiträge (Antheile des Arbcitgebers und des Arbeilnehmers

zusammen) zum Lohne-)
des statutenmäßigen ) Krankengeldes zum are i .

2.StatutctnmäßiquanckdckKrautcsnmtckstüpnssq·).. Wochen,
davon a) mil vollem Krankengelde Wochen,

b) von da ab mit geringerem Kranlengelde Wochen.

3. Krankengeld wird tallgemein) (unter bestimmten Voraussetzungen) schon vom

(.ten) Tage (nach dem Tage) des Eintritts der Enverbsunjähigscit ab (für Sonn-

und Fesltage) gewährt 5.

r* — *— Krankenversicherung ist hier das gesepliche Prozentwerhältuh (8 0 Absayz1Ziffer2.desGersee)anzugeben, soserm nicht durch besonderen Gemeindebeschluß eln anderer Progentsatz2.5½ 10 des Gesetzes).

— 7Gemeinde: W— acn —omnsüblichenTagelohne(8 0 Absay 1bWut1 den Ons., Bei## ½ 2 und —asten zum giiurtLe oder wil##lichennrd #e *i 20 UW bsat 1 3geern und Ablap 2.r512 „29Pmi56
“des Ge Sind Gesahrenlkassen kür die hn elngesühr wot u

setzes), so isi das Prozentverhalimiß der Belträge zum Lohne je für die 2 edenen Gesahrenllassen
anguge

auschttnr tr Famillenunterstützung (§ 0 Absa 1. &amp; 22 RAblatz 2 des Ceesetes) sind nicht zu
ligen.

1#S##us heien, ase Angabenheostatt lfs lm oltl Ah geändertIolitdadntlteszmlvcthsllals
gleichfalls angugeben 6 # des Beltpunkies, mili welchem es elngeireienI#I.

o) “6 lauh Dauer der utn It nicht nur dleienige *GJ „whrrnh welcher
volle Kranlengeld ge Im (ulisataachdleteatgsashtvalchek qetvsmktWeiten wird (0). Gemeglnde-Kronkeendersiicherugsollendlese Angaben

d) Hler bedarf es elner rnsi7nur,wenn dlie drelläglge —m beselulgt oder beschränkt (#, oder wenn

I kwfonlsämIsndIelIlaqemalengeldqesvshklwltdhedekIuWlluaglsldasalchl alkessknde zudu
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Sormular I.

Uebersicht
über die

Mitglieder, die Krankheits= und Sterbefälle r. für das Jahr
(Bei Kassen.

Zahl der Mitglieder?
am

.Jannar *“anfang) .

chnmk.

.-..-..----.-.-.-.-.·.-... SZ.

x .

#
 ½%
I

A
l

I

schiiß
i

mänullche welb·
liche

welche nicht das ganze Jahr in Thätigleit waren. für den Zeilraum
vom bis. )

m Laufe des Jahres:)

Erlranlungsfälle) der mönnlichen Mitglieder
ichen ,..

Kranlljmstage «) der IltälsstltchenMitglieder
weiblichen »

eteklscfallc der Vumnn Mitglicder
, weiblichen

Fr Kassen mit verschicdenen Gesahrenllassen
(vergl. Note hb auf der vorigen Seite): Die Mit-
glieder vertheilen sich in dem Monat mit dem
höchsten Stande (nach der nebenstehenden Angabe)
nämlich im Monal auf die
einzelnen Gefahrenklassen wie solgt:

I. Gefahrenllasse
II. „ Mitglieder,

III. »
u. s. w.

2) 8 L Saol, *? Migiterre kanugeben. welche nach Ausweis des Milglledervecgelchnistes zuvorhanden
n genllgi die Angabe der Mligllederzahl am 1. Januar,

Jull. 1. Oliober und1.

A#s tl 1. u 1 Wuenv und S#rriuue lind nur dicjenlgen der Muglleder, nchl diesenlgenv)
von Angehörigen derselben zu ve nen.

0) Nie Ertranku und rie sind diejenlgen zu jählen,(ÜUr welche Kronkengeld oder Ver-
Ptegungskosten an Krankenhäuser oder Ersatle ütungen on D %%a s" s en
gezohlt worden (Zlfser 3. 5 unter 0 Ausgaben“ Form * Ertroi ö6nur die lm Lause des N# reseingetrelenen zu zädlen: ülterr. bens anda 00 Ertrankungengateleedn
dobel nicht in Rechnung: als KrankheitstagegeagegenSindsindzulenaallein 6 Jahrvoleuen , such dle
4a Rhen Ertrankungsfällenkungsssall belonders gezöht. Ein 4mabig.unhegan4 gun de Gemelnde.Abanlende sicherung sallen dlese An

ein Miülglied miehrmals ertrar Trd jederochenben gählt n 44% e
ngaben son.
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Soermular L

Rechnungsabschluß
(ilt zugleich als Uebersicht der verrinnahmien Beilräge und geleisteten Unterstüzungen).

I. Kassenrechnung.) J
a) Einnahmen.

1. Kassenbestand für den Anfang des Rechuungsjohres (ausschließlich
ewesonds)

2. Zinsen von Kapitalien und sonsügen 2Geldern,sowieonmiaeon sonstigen Vermögenstheilen
3. Eintrittsgelder

4. Gesammtbeiträge suuweierr-Arbeilgeber und Acbeimchmer zusammen).auoschlichlich: —— .—
. ankspbntfåqefürHaecinhon nach " 6 bsab 1 Sab2.

Absa des Gesetzes .
Vontlnmcassodck Genie-schone nach 8 'o Absab 4 des Gesehhes
7. Vorschüsse des Arbeitgebers nach # 64 Ziffer 4 des Gesetes
8. Zuschüsse des Arbei#gröcce nach565 Absag 2 Gesetzes
 Ersahleisumgen für ebhnte Krankenunterstütung shachKrankeiwer=
sicherungsgeiet I#§ 36 Absatv 4, 30 Absatz 2, 50,57Absah 4. 57a„Absay1 und 2; * Unfall= und nie vom

5. Moi 188. 36 Absatz 5,§ 137 Absa10. Ersatzleisungen von Verufsgenossenschasien, kberschnern, Versiche-
vungsanstalten für gewährte Kranlenfürsorge. Unfalloemten, Juschse
zum Kranlengeh nach Unfallversicherungsges vom 6. Juli 1884 § 5Absat 8 U„ 1 6“ 8; Landw. Unsall= und Kranlenversicherungsgesen
vom 5.—8 1880 5 io Absab 4. § 11; Unsallversicherungsgeset vom
uan 0Absatz 1 1inlenichemngagechvo 13. Juli1
§ 10 Absatz I, 11 Absat 2; Gesev, beetressend 7 Iwalldikäts. *
 # i 1889 § 12 AbsaII. Aus verlausten Werihpapieren und zuräckczogenen absialen Spar-

kassen- oder Bankeinlagen, Entnahmen aus dem dse.
12. Auigenommene Darlehne, Vorschüsse desRechnungsführers und sonsiige

nicht unter 0 und 7 sallende Vorschüsse; andere durchlaufende Posten
13. Sonstige Einnahmen:

a) im Ganzen.
b) dorunter aus der Besergung von Geschästen.

der Inwaliditäts= und Altbersarsicherung nach ·
 112 ff. des Gesetzes m 27 Juni 18895) .e 13) ........MOusssmedckEntnahmentsmekl

l) sallen aus: für die Gemeinde“. ##antenerichrun Jisler 3,7,8 der Einnohmen, Zisser A. 5. 7.uspaben. sur Orie Kranlenlasjen sfeerU,7.8 der Eimahmen, ZifferD che n, lür Sliliere
ed und W— # 0 der „Glmahmen. aln Mungs Saulent en Zlster 6.

tkmnnahmen, klsser 0 der Ansgaben, für Hülistassen Jiller G.
bb und bbb der Ausgaben son l dle Betaut-Instinin bitt-l

Beliiebo·sat und anranebie sind uner Zilser 13 der Ausgoben leine
.„Kassen= und Rechnurrbisa aufzunehme- Ht c oder vtncagsmä lqt 4

ahnge*) Dechbs#engal er Verñ cherungdansiallen x.

7 der
. Glichmtnslssekvlss

sollt-I

aus hallet Lewslichlung beruhende) Zuwendungen, Slrosgelder,
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5) Iusgolen. —.
1. Fur ärzliche Behandlun ---
2. Fr Arznei und 88Heilmittel.
3. Kranlengelder:

a) an Mitglicder “*“5

b) an Angehörige der Mitglicder nach*“7 W% 2 desr ..... , .
Unterstützungen kni Wochnernnien .. ........

Sterbegelder ....... ,,......

Kiiisiiiid Veipfleqiiiiqslofteii an grontchonstaltcn ...

Fürsorge für Aelonpaloezeilen nach Beendigung der Araulenuiiter-
stütungErsohleisungen für cevährte Amnkenunterstühung nach Kankawer.
sicherungsgesen §#§# 57 Absab 2, 57aAbsatz 1 bis 3, 76 Ablsotz 1,
Unfallversicherungsgeseh vom 11. Juli 1987 § 7 Absaoh

Zurückgezahlte Vorschüsse (der zu Zisser 6 und 7 der Eimwahmen be
zeichueten Art) . .....

10. Zurückgczahlte Veitrage und Eintrictogelder ....,...........
11. Für Kapitalanlagen (Ankauf von Werlhpopieren x), Anlagen bei

Sparkassen oder Banken, Zuführungen zum Reservesoddss n

.l Zurückgezahlte Darlehne (der bei den Einuahmen 6 12 batihieien
Arth; andere durchlanfende Posten.

. Verwaliungdausgaben:

n) persönliche:)
an) im Ganzen .

bb) darunter ausscheldbare fir Vesorgungvon Geschäften der Invaliditäts= und .

Altersversicherung nach §§ 112 ff. des

tbrttes vom 22. Juni 1889b) sächliche:)
aa) im Ganzen ......»·»»·«
bb) darunter ansscheidbar für Besorgung

von Geschäften der Invaliditäts= und
Altersversicherung nach §§ 112 ff. des
Gesetes vom 22. Juni 1880

14. Sonstige Ausgaben?)
15. Summe der Ausgaben (Zisfer 1 bio 10.

e

*

— #

— #

) Besoldungen, Tantiämen, Verglluungen kür #snsem Elnnehmergeblihren, Rellekosien und Diklen der
E— usigungeender Vorskandem wüte iew K verlust und zuunsfnen ebelksverdienst u. dergl.ür Schrelbmalertal,Slotmenb#tcher.Portl. mlelhe, Pro etneJeser -oslen; Zinsen, Provfsionen, Sechens, rn und sonsiigeNebenauslagen belm Ankauf

von Werihpopleren u. l. viw.



o) Abschluh. Na I.

Summe der Einnahmen (Zifser a 14)
Summe der Ausgaben (Zisser b 15)

iebt für den Schluß des Nchunnhsjahres eeinenigaslnbestandvon
In diesem Kassenbestande sind einbegriffen: T

1. nicht verrechneie (bei der Umlegung nicht in Anrech 6

1
l

nung gebrachte) Vorschüsse zur Deckung der Ausgaben
eines Kassenverbandes nach § 46 Absat4desGesetzes

2. Vorrath an gekauften Beitragsmarlen der Versiche-

ruugoanstalt ) ·...
msIcJaljrwausgabedckKaifc Eumne der Ausgaben abzüglich der in Zisfer 9,

11 und 72 ausgeführlen Posten) betrug in den letten (vorhergehenden) drei Jahren, nämlich:)
13 Ml.
ss Ml.
is vil

II. Vermögensausweis
für den Schluß des Rechnungsjahres 18.

A. Das Gesammivermögen der Kasse (ausschließlich des Werthes etwaiger Grundstücke) setzt

sich wie solgt zusammen:
1. Aklivo ——

n) der bBestand für den Schluß des nrchmugesahr?!18
I. lam vorstehendem lt baar im Reservesonds ....

l))m Hypotheken-, Weni)Paptc-kesss) Sportassenbüchern, Vanleinlagen
-) sonstige Fordcrungen (Ersatzforderungen gegen Arbeitgeber. Ge-

meinden. Krankenkassen, berniegenossaischat, rsicherungemsialten K. vergl. 1a Ziffer 9 und 107)
Summe v .......

)»o!0tVoI-Islhcanstlmgdsthtthcdeasmk vollem-steil soc-In die Wionhung vonvonGeschäftender In-
ralh#ns, und Allersversicherungous dem im § 114 des Gesetze#vo #e 1889 voneehrnen
Sea elugellhri zwee Ii. und dle enst cherungsansialt dle erforderilchen Marten nach § 112 Al

3 a. a. 8 ulcht zur Verslgung zu siellen hal.“ TLassen, welche nd Lemn abrerennlcht oder nichl das ganze Jahr hindurch bestanden haben, lst das
beiressende z zu*) Dliese Wenhpap len de i o dem Aukausskurse, dle schon in früheren Jahren envorbenen zu

imWeeh, mn welchem S bi- eingeslelli warrn, zu E*—
*) 8 solche Forde 7Ungen hler Senn An kindhler lahen. welche nicht mehr strelulg, abernoch nicht elngczogen du w „ age Veliräge adenn nichl hleihe
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2. Passivar
#a) Darlehne und Vorschüsseb) Ersatsorderungen für gewährte grankenaniersiubuig y. ·.
e) unberichtigt gebliebene Forderungen von Kassenmitgliedern, PT

Apotheken, Krankenhäusern und Felonvalsgemtenoitaten¾ .Summe
der Aktiva ?
der Passiva

Nach dem vorjährigen Abschlusse beirug der lleberschuß

3. Hiernach beträgt der ueberichi
der Alliva
derPassiva)

der Akliva2)-½mehrder 9 E
Bei Verlauf von Werthpapicren ist gegen den N.

im vorjährigen Ablchluß ingestellten Werh«ent·hewinn
Verlust

Außerdem besitzt die KasseGrundsicke welche nach ·
Abzug der Abgaben und Lasten einen jährlichen Er-
trag gewähren von I

B. Das verfügbare kundernunn l 1a ind l vortheitt sich wie t
1. zum Stammvermögen gehörenNach dem vorjährigen Wuschah beirug das Siommwemnögen

Ergiebt gegen das Vorjahr an Ueberschuß

standen

nehr
Ergiebt gegen das Voriahr an Stammvermögen") voniger

2. Zum Reservesonds gehören nach den stattgesundenen 1arsunn
(Entziehungen) .

Nach demvorfährige Abschluh beirug der swrs .
9 «

Ergiebt gegen das Vorjahr an Neservesonds vLewaniger 4

3. Als Betriebssonds verbleiben der Kasse von dem Betrge umter A ln
und b nach Abzug der Beträge unter B 1 und 2:

a) baar . .

l))iss Sporlassenbuchern Mitteilungen K.

Ergicht einen Betriebssonds von.
*) Die e in n Stamnwermögen gegen das Vorjahr ll enislanden: (hier sind die Gründe des

Zuwachses oder erlusles lurz anzugeden).
9 Nur soiche Jordenmgen der hler be hocen An# sind hler aulzulühren, welche nicht mehr Korlelg, aber

noch nichl incrhegen sind. Bachn ege Bellräge gehören ulcht hlerher.
*) Nur holch. Pe nder bezelchneten Art sind hler au ——— welche, ol r berelts falllg grgE ln uungrch geblleben sind,m u solche nach brlissh ' r, ausi oderAhane eiider Verelnbai ns regelmäßig hchaschetdas ne Jahr gezohlt werden.
*) Das nicht Zutressendeistzudurchstrelcher



Gesetzlammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 4.

(Ausgegeben am 25. April 1893.)

11. Patent
vom 17. April 1893,

die für das Jahr 1893 zu entrichtende Einkommensteuer betreffend.

Unter Bezugnahme auf das am 28. Dezember vorigen Jahres erlassene
Patent bezüglich der im Jahre 1893 zu entrichtenden Landesabgaben (Gesetz-
sammlung 1892 Seite 133) werden die im laufenden Jahre zu entrichtenden
9 Termine Einkommensteuer wie folgt ausgeschrieben:

zwei auf den 1. Mai,
zwei auf den 20. Juni,
zwei auf den 15. August,
zwei auf den 2. Oktober,
einer auf den 1. Dezember.

Die Ausschreibung und Erhebung eines weiteren Einkommensteuertermins
bleibt vorbehalten.

Greiz, den 17. April 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.1Crispen
i. V.

Saupe.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 2. September 1893.)

vom 19. Juni 1893,
Personalveränderungen in den für das Großherzogthum Sachsen und
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linic bestehenden Sachverständigen-

"ereinen betreffend.

Nach einer Mittheilung des6GeoslhergoglicheSächsischenStaatsministeriums
in Weimar ist an Stelle des verstorbenen Großherzoglichen Oberbaudirektors Julius
Bormann in Weimar der Großherzogliche Baurath Ernst Kriesche daselbst als
Mitglied des literarischen Sachverständigen-ereins ernannt worden.

olches wird unter Hinweis auf die Regierungs-Bekanntmachung vom

¾ Jannar 1891 (Gesetzsammlung Seite 4) hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge-
racht.

Greiz, am 19. Juni 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.Geldern= Crispendor
i. V.

Saupe.

13. Regierungs-Verordnung
vom 4. Juli 1893,

einen Nachtrag zu der Regierungs-Verordnung vom 28. Juni 1886
6
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über den Verkehr auf den Landstraßen und anderen öffentlichen Wegen
betreffend.

Mit Serenissimi vbochter Genehmigung wird für den Verkehr der Fuhr-
werke auf Straßen und Wegen in der Nähe von Eisenbahnen im Interesse der
Sicherheit des Eisenbahnverkehrs verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.
Der §. 16 der Negierungs-Verordnung vom 28. Juni 1886, den Verkehr

auf den Landstraßen und anderen öffentlichen Wegen betreffend, erhält nachstehenden
Zusah:

Die Benußung roth oder grün leuchtender Laternen an Fahrzeugen
aller Art, welche sich in der Nähe von Eisenbahnen oder auf öffentlichen,
zugleich dem Eisenbahnverkehre dienenden Straßen bewegen, ist verboten.
Zuwiderhandlungen werden nach §. 26 der Eingangs genannten Ver-
ordnung bestraft.

Greiz, den 4. Juli 1893.

Fürstlich Reuß- Plauische Landesregierung.
Ge lbern-Frriependor

Saupe.

14. Landesherrliche Verordnung
vom 12. Juli 1893,

einen Nachtrag zu der Landesherrlichen Verordnung vom 23. Mai 1885
über das Verfahren bei Ueberwachung des geseplich vorgeschriebenen

regelmäßigen Besuchs der Volksschule betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes
Gnaden Aelterer Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von
Plauen, Herr zu Greiz, Crannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein

etc. etc. ctc.
verordnen auf Antrag Unseres Consistoriums, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die Bestimmungen Unserer Verordnung vom 23. Mai 1885, das Verfahren
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bei Ueberwachung des gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Besuchs der Volks-
schule betreffend, gelten auch bezüglich der in der Schule zu Burgkhammer vor-
kommenden Schulversäumnisse, nur mit dem Unterschiede, daß die Funktionen des
Schulvorstandes von einer Kommission ausgeübt werden, welche aus dem Lokal-

eniistrtr, dem Lehrer und einem von Uns zu bestimmenden dritten Mitgliedeesteht.
Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung Höchsteigenhändig voll-

zogen und Unser Fürstliches Insiegel beifügen lassen.
Gegeben Greiz, am 12. Juli 1893.

(L. 8)
Zeinrih XXII.
v. Geldern-Crispendorf.

15. F7! 5 I « j-

vom 27. Juli 1893,
die Verleihung der Rechte einer milden Stiftung an die Heinrichs-

Jubiläums-Stiftung in Zeulenroda betreffend.
Mittelst Höchstlandesherrlicher eigmonn vom 31. Mai dieses Jahres sind

der Heinrichs-Jubilänms-Stiftung in Zeulenroda die Rechte einer milden Stiftung
verliehen worden.

Dies wird andurch zur öffentlichen Kenntuiß gebracht.
Greiz, den 27. Juli 1893.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.i. V.

von Meding.
Saupe.

16. M 3 gs M.i. 4 *r

Durch die vom Vundesrach in seiner Sitzung vom 6. r. Mts. beschlossenen

Abänderungen des Formulars der bei Durcsführung der Invaliditäts= und Alters-versicherung zu verwendenden Quittungskarten
erledigt sich die von uns durch Regierungsbekanntmachung vom 9. Vai 1891
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(Ges. S. S. 18) für diejenigen Fälle, in denen die Ausstellung von nittungs-
karten zu einem späteren Zeitpunkte erfolgt, als die Versicherungspflicht der Inhaber
begonnen hat, getroffene Verfügun

as neue Formular für die Quittungskarten enthält den Vermerk:
„Gerwendbar) für die Zeit bis zurück zum len

Unter Bezugnahue hierauf werdener Anusstellung von Ouittungskarten betrauten.
Beemienn angewiesen,

zur Verhütung von Mißbräuchen Auträge, welche darauf gerichtet sind, daß die
Quittungskarte für einen längeren Zeitraum vor dem Tage der Ausstellung ver-
wendbar erklärt wird, besonders streug daraufhin zu prüfen, ob die Versicherungs-
pflichtigkeit für diesen Zeitraum bereits bestand, und sich geeigneten Falles vor der
Ausstellung mit derjenigen Versicherungsanstalt, welche nochträglich belastet werden
soll, in Verbindung zu setzen.

Greiz, den 29. Juli 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
von Meding

Saupe.

17. M 3 — 1. *

vom 15. August 1893
zur Ausführung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8. Juli 1893,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung von

Cigarren bestimmten Anlagen.

Die Bestimmungen der Regierungsbekanntmachung vom 21. August 1888,
nach welchen in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. Mai 1888 unter
„Ortspolizeibehörde“ die Gemeindevorstände, unter „höhere Verwaltungsbehörde“ die
Fürstliche Landesregierung zu verstehen sind, finden zur Ausführung der Bekannt-
machung des Reichskanzlers vom 8. Juli 1893, betreffend die Einrichtung und
den Betrieb der zur Anfertigung von Cigarren bestimmten Anlagen, entsprechende
Anwendung.

Greiz, den 15. August 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
von bnanine

Saupe.
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18. Regierungs-Verordnung
vom 18. August 1893,

betreffend Aufhebung der Bestimmungen über thierärztliche Untersuchung
der nach den Exporthäfen an der Nordsee zu transportirenden Wieder-

käuer und Schweinc.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 17. Mai dieses Jahres — F. 330
der Protokolle — beschlossen, daß für die zur Beförderung nach den Nordseehäfen
bestimmten Wiederkäuer und Schweine von der Beibringung eines thierärztlichen

Gesundheitszeugnisses vor der Verladung abgesehen. werden soll (vergl. Negiemnge
Bekanntmachung vom 0. Iebeme 1887 Ziffe Geset- Sammlung,Seite 1und vom 3. October1 — Gesetz- Senenn Seite42—).

Unter ilen hierauf wird die Regierungs-Verordnung vom 20. October
1888 (Gesetzfammlung Seite 43) mit Serenissimi Höchster Genehmigung andurch
aufgehoben.

Greiz, den 18. Angust 1893.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.
von uching.

Saupe.

19. R x Z-MN.. « I

vom 30. August 1893,
betreffend weitere Abänderungen des mittelst Regierungs-Bekannt-
machung vom 29. April 1884 veröffentlichten Regulativs über die

Bildung der Wahlabtheilungen in den surrr dem Geste,. vom üu. De-gember 1883 bestehenden L

Das durch die Regierungelesmnmimuchungen vom 13. September 1887 und
17. Juli 1890 abgeänderte Regulativ vom 209. April 1884, die Wahlabtheilungen
in den nach dem Gesetze vom 31. Dezember 1883 bestehenden Landtagsabgeordneten-
Wahlbezirken betreffend, wird auf Grund des Ergebnisses der im Jahre 1890 statt-
gehabten letzten Volkszählung hiermit weiter in folgender Weise abgeändert:

Die sechste Wahlabtheilung im IV. Wahlbezirk und die erste Wahlab-
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theilung im V. Wahlbezirk werden jede in zwei Wahlabtheilungen zerlegt
und zwar
die HKahlabtheilung 6 (Irchwitz mit St. Adelheidt) im IV. Wahlbezirk

in die Abtheilung 6-, bestehend aus den zu der neuen Parochie Aubach-
thal gehörigen Theilen von Irchwitz mit 1893 Einwohnern,
und in die Abtheilung 6, bestehend aus den bei der Parochie Neinsdorf
verbliebenen Theilen von Irchwitz mit 1519 Einwohnern,

die Wahlabtheilung 1 (Pohlitz mit Raasdorf) im V. Wahlbezirk
in die Abtheilung 175, bestehend aus den in der Richtung von Greiz aus
rechts der Straße Greiz-Pohlitz-Herrmannsgrün gelegenen Theilen von Pohlitz
und dem Orte Raasdorf mit 1865 Einwohnern,
und in die Abtheilung 1#, bestehend aus den links der genannten Straße
gelegenen Theilen von Pohlitz mit 1619Einwohnem.

Die Wahlabtheilungen 6“ im IV. und 1 im V. Wahlbezirk haben je 6,
die Wahlabtheilungen Gv im IV. und 1r im V. Wahlbezirk je 5 Wahl-

männer zu wählen.
Greiz, am 30. August 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.Geldern- rispendorf.
Saupe.
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Gesetzlammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
M 6.

(Ausgegeben am 23. September 1893.)

20. Regierungsverordnung
vom 8. September 1893,

betreffend Bestimmungen über die Herstellung und den Betrieb von
Waarenaufzügen und Fahrstuhleinrichtungen in Fabriken und anderen
Gewerbeanlagen, Niederlagen, öffentlichen Gebäuden und Gasthäusern.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi verordnen wir was folgt:

8. 1.

Wer in einer Fabrik oder auderen Gewerbeaulage, einer Niederlage, einem
öffentlichen Gebäude oder einem Gasthause einen Waarenaufzug oder eine Fahr-
stuhleinrichtung für Güterbeförderung herstellt oder eine solche Einrichtung umbaut,
ist verpflichtet, dies dem Vorsitzenden des Landesausschusses schriftlich anzuzeigen.
Der lettere hat von der erfolgten Anzeige den Fabrikeninspektor in Kenntniß zu
seben, und, nachdem dieser eine Probebelastung, wie sie in 8 6 Ziffer 3 für Nach-
prüfungen vorgeschrieben ist, vorgenommen hat, dem Anzeigenden eine die wider-
rufliche Genehmigung der Inbetriebsetzung aussprechende Bescheinigung auszustellen,
vor deren Empfang die Inbetriebsetzung der betreffenden Einrichtung nicht statt-
finden darf.

Bereits bestehende Anlagen der obgedachten Art sind spätestens vier Wochen
nach Veröffentlichung dieser Verordnung bei dem Vorsitzenden des Landesausschusses
anzumelden.

8. 2.

Fahrstühle für Güterbeförderung können von der die Fahrstuhleinrichtung
bedienenden Person zur eigenen Beförderung mit benuht werden, wenn sie den

9
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Vorschriften dieser Verordnung entsprechen; doch darf ver Fahrstuhl niemals voneiner anderen, als der bedienenden Person benutzt werde
Derartige Fahrstuhleinrichtungen sind bei der in 1 angeordneten Anzeige

ausdrücklich als Fahrstuhleinrichtungen für Güterbeförderung in Begleikung einer
Person zu bezeichnen.

8. 3.
Fahrstuhleinrichtungen zur Veförderung einer oder mehrerer Persouen ausier

der bedienenden Person in Fabriken oder anderen Gewerbeanlagen, Niederlagen,
öffentlichen Gebäuden oder Gasthäusern bedürfen vor ihrer Errichtung der Geneh-
migung des Vorsitzenden des Landesausschusses.

Diese Genehmigung darf nur widerruflich ertheilt werden.
Dem Genehmigungsgesuch ist die Constructionszeichnung der Fahrstuhlein-

richtung mit Angabe der Personenzahl, für welche sie bestimmt ist, beizufügen.
Vor Ertheilung der Genehmigung zur Inbetriebsetzung ist die Fahrstuhl-

einrichtung einer Fahr= und Velastungs-Probe zu untenwerfen, wobei die Probe=
belastung so vielmal 150 Kilogramm betragen muß, als die Zahl der Personen,
für welche der Fahrstuhl bestimmt ist.

Vereits bestehende Anlagen dieser Art sind spätestens vier Wochen nach
Veröffentlichung dieser Verordnung bei dem Vorsitzenden des Landesausschusses
anzumelden, welcher nachträglich über die widerrufliche Genehmigungsertheilung
Entschließung zu fassen hat.

Zur Begutachtung der Genehmigungsgesuche und zur Anstellung der Proben
hat der Vorsitzende des Landesausschusses den Fabrikeninspektor zu requiriren.

8. 4.

Bei der Herstellung und dem Betriebe der in 8 1 bis 3 genannten Anlagen
ist den unter O beigefügten Constructions= und Betriebsvorschriften nachzugehen.

6. 5.

Die Aussicht über diese Anlagen liegt dem Fürstlichen Landrathsamte hin-
sichtlich des platten Landes, den Gemeindevorständen hinsichtlich der Städte je unter
Mitwirkung des Fabrikeninspektors ob

Von den in den Stadtgemeindebezirken vorhandenen und neu entstehenden
Anlagen wird der Vorsitzende des Landesausschusses dem betreffenden Gemeinde-
vorstande Keuntniß geben.

8. 6.

Der Fabrikeninspektor ist im Uebrigen, ohne daß es einer Mitwirkung der

Behörde bedar. verpflichtet,alle diese Anlagen von Zeit zu Zeit einer genauen äußeren Unter-
suchung zu unterwerfen,
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2.die Innehaltung der Betriebsvorschriften zu überwachen und
3 Fahrstuhleinrichtungen zur GüterbeförderunginBegleitungeiner Person,

sowie Fahrstuhleinrichtungen zur Beförderung einer oder mehrerer
Personen außer der bedienenden Person in angemessenen Zeitab-

schnitten einer Fahr= oder Belstungsprobe zu unterwerfen, wobei alsProbebelastung anzunehmen ist:
für die ersteren Einrichtungen das Einundeinhalbfache des als größte Be-

lastung dulasigen Fördergutgewichts, vermehrt um 150 Kilogramm,ür dic letzteren Einrichtungen so vielmal 150 Kilogramm, als die Zahl
der Personen, für welche der Fahrstuhl bestimmt ist.

S. 7.

Zur Herbeiführung der Abstellung der hierbei vorgefundenen Mängel hat
der Fabrikeninspektor analog der Bestimmung in § 4 seiner durch Regierungs-
Bekanntmachung vom 1. April 1879 (Gesetzsammlung Seite 67) veröffentlichten
Instruktion zu verfahren.

8. 8.

Bei gefahrdrohendem Zustande muß der Fabrikeninspektor sofortige Ein-
stellung des Betriebes oder sofortigen #bslhla des Förderschachtes oder Förder=raums verfügen. Ueber eine solche vorläufige Verfügung hat die Behörde (§ 5),
welcher deshalb von dem Fabrikeninspektor sofort Mittheilung zu machen ist, binnen
3 Tagen Entschließung zu fassen.

8. 9.

Für die Erthiiung der nach § 3 erforderlichen Genehmigung ist ein Kosten-betrag von 1 bis 6 Mark in Ansaßz zu bringen.
Derselbe Betrag, sowie die durch eine etwaige Reise und durch Begutach-

tung des gehörten Sachverständigen verursachten Kosten sind zu li##nidiren, wenn
durch Verschulden des Aufzugs= oder Fahrstuhlinhabers Nachrevisionen veranlaßt
worden sind.

Außerdem sind für die Begutachtung der Constructionszeichnung einer nach
§. 3 genehmigungspflichtigen Fahrstuhleinrichtung 10 Mark und für die vor der
Genehmigungsertheilung vorzunehmende Fahr= und Belastungsprobe sowie für die
in § 1 vorgeschriebene Probebelastung 15 Mark anzuseßen.

Alle auf Grund der vrstehenen, Bestimmungen zu liquidirenden Kosten
und Gelähhren fließen der Landeskasseia Fabrikeninspektor erhält die eisekosten aus der Landeskasse nach den
dafür besehenorn Vorschristen.

8. 10.

Für bereits bestehende Aulagen treten die Betriebsvorschriften, sowie
diejenigen Constructionsvorschriften, welche sich auf den Abschluß des Förderschachtes

9.
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oder Förderraumes beziehen, 3 Monate, die übrigen Constructionsvorschriften 6
Monate nach Veröffentlichung dieser Verordnung in Kraft.

*

Zuwiderhandlungen gegen die Vestimmungen dieser Verordnung werden mitGeldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

8. 12.

Versenkungsvorrichtungen auf Theaterbühnen, Küchenaufzüge zur Beförder-
ung von Speisen sind den Vorschriften dieser Verordnung nicht unterworfen.

8. 13.

Die Bestimmung in § 10 Absatz 2 der Regierungsverordnung vom 12.
Juli 1878, den Schutz der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter betref-
fend, ist aufgehoben.

Greiz, am 8. September 1893.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.v. Geldern-Lrispendorf
Saupe.

O

Constructions= und Betriebs-Vorschriften
für Waarenaufzüge und Fahrstuhleinrichtungen in Fabriken und
anderen Gewerbeanlagen, Niederlagen, öffentlichen Gebänden und

Gasthäusern.
A.

Vorschriften
für Waarenaufzüge und Fahrstuhleinrichtungen zur ausschließlichen Güter-

beförderung mit Handbetrieb.

I. Constructionsvorschriften.

Die Förderluken und Thüröffnungen sind durch Varriaren angemessen ab-
zuschließen.

II. Betriebsvorschrliften.

Bei Fahrstühlen ist an jedem Zugange zum Förderschachte eine Warnung
durch die Aufschrift: „Vorsicht, Fahrstuhl!“ anzubringen.
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B.

Vorschriften
für Waarenaufzüge und Fahrstuhleinrichtungen zur ausschließlichen Güter-

beförderung mit Elementarbetrieb.
T Constructionsvorschriften.

Der Förderschacht oder Förderraum muß von der nächsten Umgebung allseitigdurch einen Verschlag abgeschlossen sein
Die Zugänge zum Förderschachte an den Förderstellen sind durch hinreichend
hohe Thüren abzuschließen.

A Wo Gegengewichte in Anwendung kommen, sind deren Schächte oder Lutten
bis auf den Voden des untersten Geschosses herabzuführen und oben sicher so
zu verschließen, daß ein Herausschleudern der Gegengewichte nicht möglich ist.
Der Förderschacht oder Förderraum ist oben unter den Bewegungsorganen
völlig sicher abzudecken.

x. Betriebsvorschriften
 An jedem Zugange zum Förderschachte ist eine Warnung durch die Aufschrift:

Vorsicht, Fahrstuhl!“ anzubringen.
An den Thüren der Schachteinkleidung sind Anschläge anzubringen, durch
welche das Fördern von Personen, sowie das Offenlassen der Thüren des

Fahrschachtes bei Nichtbenutung des Fahrstuhles an der betreffenden Förder-stelle verboten wir!
Auf Galgenaufzüge mit Elementarbetrieb finden die Vorschriften unter A

Anwendung.
C.

Vorschriften
für Fahrstuhleinrichtungen zur Güterbeförderung in Begleitung einer Person.

—

18

IConsteuctionsvorschristen.
Der Förderschacht oder Förderraum wiß von der nächsten Umgebung allseitig
durch einen Verschlag abgeschlossen sein Die Zugänge zum Förderschachte an uen Förderstellen sind durch hinreichend
hohe, von außen nur mittelst Schlüssel zu 1m Thüren abzuschließen.

3. Wo Gegengewichte in Anwendung kommen, sind deren Schächte oder Lutten

5

bis auf den Boden des unterslen Geschosses herab zu führen und oben sicher
so zu verschließen, daß, ein Herausschleudern der Gegengewichte nicht möglich

it. Die Gegengewichte selbst sind mit sicheren Führungen zu versehen.
Der Förderraum oder Förderschacht ist oben unter den Bewegungsorganen
völlig sicher abzudecken.

.Zur Feststellung des Fahrstuhles sind stets Stühriegel anzuwenden, insofern
nicht ein selbstsperrender Antrieb an den Fördertrommeln vorhanden ist.
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6. Sofern der Förderschacht an den Innenwandungen heworstehende Theile besitzt,
ist die Fahrstuhlplattform durch Wanduugen einzuschließen.

7. Bei jedem Fahrstuhl muß gegen ein Hinausgehen der Fahrbühne oder der
Gegengewichte über die höchste zulässige Stelle sowie gegen ein gefährliches

Aufstoßen der Fahrbühne bei Erreichung der tiefsten Stellung derselben Vor-
kehrung getroffen sein, wobei es frei egeben wird, ob die Verhinderung durch
Ausriickung des Antriebes oder durch eine genügend elastische Ausfüllung des
untersten Theiles des Fahrschachtes herbeigeführt wird.

8. JederFahrstuhl muß mit mindestens einer selbstthätigen Sicherheitsvorrichtung
versehen sein, welche ein gefahrbringendes Niedergehen des Fahrstuhlesim Falle
eines Bruches verhindert.

Hydraulische Fahrstuhleinrichtungen mit Gegengewichten sind sowohl gegen
das Emporschleudern des Förd ergestelles, als gegen das zu rasche Niedergehen des-
selben im Falle eines Bruches zu sichern.

II. Betriebsvorschriften.

1. An jedem Zugange zum Förderschachte ist eine Warnung durch die Aufschrift:

2. Worsch, Fahrstuhl!“ anzubringen.An den Thüren der Schachteinkleidung sind Anschläge anzubringen, aus welchen
zu ersehen ist, daß außer der bedienenden Person andere Personen den Fahr-stuhl nicht benutzen dürfen, daß serner die Thüren bei Nichtbenuhung desFahrstuhles an der betreffenden Fürderstcle nicht offen gelassen werden

dürfen ierd endlich, welches Gewicht an Fördergut als größte Belastung zu-lässig ist
3. Die Ingangsebung und Abstellung des Fahrstuhles darf nur durch die dazu

besonders beauftragten und gehörig instruirten Personen erfolgen und es sind
letztere auch mit den für die Fahrschachtthüren nöthigen Schussen. die jedoch
an andere Personen nicht überlassen werden dürsen, zu versehe4. Die Fahrgeschwindigkeit darf für den Aufgang, sowie für ben Niedergang
0,75 Meter in der Sekunde nicht überschreiten.

D.

Vorschriften
für Fahrstuhleinrichtungen zur Beförderung einer oder mehrerer Personen,

außer der bedienenden Person

I. Conftructionsbvorschriften.

1., Der Förderschacht oder Förderraum muß von der nächsten Umgebung allseitig
durch einen Verschlag abgeschlossen sein.

2. Die Zugänge zum Förderschachte an den Förderstellen sind durch hinreichend
hohe Thüren abzuschliesten, welche sich nur dann öffnen lassen, wenn der Fahr-
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stuhl die Förderstelle erreicht hat und zum Stillstand gekommen ist. Der
Fahrstuhl darf sich nicht früher wieder in Bewegung setzen können, als bis die
Thüren wieder geschlossen sind.
Wo Gegengewichte in Anwendung kommen, sind deren Schächte oder Lutten
bis auf den Boden des untersten Geschosses herabzuführen und oben sicher so

zu verschließen, daß ein Herausschleudern der Gegengewichte nicht möglich ist;O Gewichte selbst sind mit sicheren Führungen zu versehen.
Der Förderschacht oder Förderraum ist oben unter den Bewegungsorganen
völlig sicher abzudecken. Die Feststellung des Fahrstuhles hat durch Einrückung von Stützriegeln zu
erfolgen.

.Die Fahrtuhlplattjorm ist durch Wandungen oder engnaschige Gitter einzu-
schließen und mit einer entsprechenden Verdachung zu versehDie Thüren zu den Fahrstuhlplattformen sind alsShhrbeihen oder Fall=
gitter zu construiren.

Dieselben dürfen nicht eher geöffnet werden können, als bis der Fahrstuhl
auf den Stütriegeln ruht. Ebenso darf der Fahrstuhl nicht eher in Bewegung
gesetzt werden können, als bis dessen Thüren geschlossen sind.
Mit jeder Fahrstuhleinrichtung muß ein Signalapparat verbunden sein, welcher
ein in jeder Etage deutlich hörbares Zeichen giebt, wenn der Fahrstuhl in
Bewegung gesetzt wird.
Bei Anwendung von Fördertrommeln müssen unmittelbar an denselben zwei
Antriebemechauismen angebracht sein, die vermöge ihrer — ohneHinzutritt von Hilfsmechanismen den Nückgang unmöglich ma
Die Aus= und Einrückung des Fahrstuhlgetriebes darf nich * Verschiebung
der Riemen erfolgen, dagegen sind Friktionskuppelungen zulässigJeder Fahrstuhl muß sich an den Endpunkten seiner Lahn Gönthärin aus-
rücken, so daß nach keiner Richtung eine Weiterbewegung desselben, noch der
Gegengewichte stattsinden kann. Diese Ausrückung darf nicht mit Stoß er-
folgen, sondern muß sauft eingeleitet werden.
Es müssen zwei von einander unabhängig wirkende Sicherungen vorhanden
sein, welche das zu rasche Niedergehen des Fahrstuhles unter allen Umständen
verhindern.

Direkt wirkende hudraulische Fahrstuhleinrichtungen ohne Gegengewichte be-
dürfen nur einer solchen Vorrichtung.

Hydraulische Fahrstuhleinrichtungen mit Gegengewichten sind sowohl gegen
das Emporschleudern des Fahrstuhles als gegen das zu rasche Niedergehen desselben
im Falle eines Bruches zu sichern.

KI. Betrlebsvorschriften.
1. An jedem Zugange zum Förderschachte ist eine Aufschrift mit der Warnung:

„Vorsicht, Fahrstuhl!“ anzubringen.
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An den Thüren der Schachteinkleidung sind Anschläge anzubringen, aus welchen
zu ersehen ist, wie viel Personen, einschließlich der bedienenden Person, dem
Fahrstuhle anvertraut werden dürfen und daß zugleich mit der höchsten zu-
lässigen Zahl von Personen Güter überhaupt nicht, und wenn die höchste
zulässige Personenzahl nicht erfüllt ist, nur insoweit befördert werden dürfen,
bis das Gesammtgewicht der größten zulässigen Personenzahl erreicht ist. Als
das Gewicht einer Person ist hierbei 75 Kilogramm anzunehmen.

Die Ingangsetzung und Abstellung des Fahrstuhles darf nur durch eine dazu
besonders beauftragte und gehörig instruirte Person (bedienende Person) erfolgen.

Die Thüren zum Füörderschachte sind, wenn nicht gefördert wird, zu verschließen.
Die Schlüssel sind von der bedienenden Person in Vervahrung zu nehmen
und dürfen an keinen Unberufenen abgegeben werden.

Die Fahrgeschwindigkeit darf für den Aufgang, sowice für den Niedergang
0,75 Meter in der Sekunde nicht überschreiten.

rl
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
MWr

(Ausgegeben am 30. Dezember 1893.)

21 W 5 21..Ax. 4 A.

vom 2. Oktober 1893,

betreffend weitere Abänderungen des mittels Regierungsbelauutmachung
vom 29. April 1884 veröffentlichten Regulativs über die Bildung der
Wahlabtheilungen in den nach dem Gesebe vom 31. Dezember 1883

ALbestehenden dtagsabg hlbezirken.

Das durch die Regierungsbekanntmachungen vom 13. September 1887,
Juli 1890 und 30. August 1893 abgeänderte Regulativ vom 29. April

1550 die Wahlabtheilungen in den nach dem Gesetze vom 31. Dezember 1883
bestehenden Landtagsabgeordneten Wahlbezirken betresjend, wird auf Grund des
Ergebnisses der lebten Volkszählung hiermit weiter in folgender Weise abgeändert:

Im Wahlbezirk V wird von der 2. Wahlabtheilung (Kurtschau,
Alt= und Neugommla. Forsthaus Heinrichsgrün) Kurtschau mit Forsthaus
Heinrichsgrün, von der3.Wahlabtheilung (Naitschau, Erbengrün, Zog-
haus) Zoghaus abgetrennt und werden die abgetrennten Orte, Kurtschau
mil Heinrichsgrün und Zoghaus, zu einer eigenen, der 8. Wahlabtheil-
ung, vereinigt.

Infolge dieser Aenderung in den Wahlabtheilungen hat die nun-
mehr aus Alt= und Neugommla bestehende 2. Wahlabtheilung 3 (anstatt
seither 4) Wahlmänner zu wählen, während auf die nunmehr aus Nait-
schau und Erbengrün bestehende 3. Wahlabtheilung 3, auf die neuge-
bildete 8. Wahlabtheilung ebenfalls 3 Wahlmänner entfallen.

Im Wahlbezirk IV hat die 2. Wahlabtheilung (Reudnitz mit
den Bezirken der excommunalisirten Rittergüter Ober= und Unterreudnitz
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5 (anstatt bisher 4), die 3. Wahlabtheilung (Kahmer, Gottesgrün,
Mohlsdorf) 3 (anstatt 2) Wahlmänner zu wählen.

Greiz, den 2. Oktober 1893.

Fürstlich Reuß-Plaussche Landesregierung.eldern-Crispendorf
i. V.

Richter.

22. Konsistorial-Verordnung
vom 1. November 1893,

eine Abänderung der Zensurgrade in den Schulzeugnissen betr.

In theilweiser Abänderung des der Konsistorial-Verordnung vom 12. April
1877, die Ausstellung von Schulzeugnissen betr., nachgedruckten Schemas zu Ent-
lassungszeugnissen für Schulkinder verordnen wir andurch das Folgende:

Einziger Paragraph.
Die Zensurgrade sind künftig und zvar vom Begiune des Schuljahres

1894/95 an nach folgender Skala zu ertheilen:

sehr gut (I, I.)gut (la, II, IIb)nicht immer — (II, III, III)
wenig genügend (IV)
schlecht (V)

Greiz, am 1. November 1893.

Fürstlich Reuß-Plauisches Konsistorium.
v. Dietel.

Saupe.

23. MmM l 2LAE. 4 J.

vom 19. Dzenber 1893.

Die den Krankenkassen zufolge Regierungsbekanntmachung vom 3. Dezem-
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ber 1890 (G. S. S. 83) für die Einziehung der Beiträge zur Invaliditäts= und
Altersversicherung und für die Markenverwendung von der Thüringischen Versiche-
rungsanstalt zu gewährende Vergütung wird für die Betriebs= (Fabrik-) und Bau-
krankenkassen für die Zeit vom 1. Jannar 1894 ab auf 2 Prozent der eingezoge-
nen Beiträge herabgesegzt.

Hinsichtlich der übrigen Krankenkassen verbleibt es bei der bisherigen Ver-
gütung.

Greiz, am 19. Dezember 1893.

Fürstlich Neuß-Plauische Landesregierung.v. Dietel.

Saupe.

24. Patent
vom 20. Dezember 1893,

die im Jahre 1894 zu entrichtenden Landesabgaben betreffend.

Höchstlandesherrlicher Entschließung zufolge soll mit erklärter Zustimmung
des Landtages im Jahre 1894 die nach der Verordnung vom 30. Dezember 1870
in Gemäßheit der Gesetze vom 9. Mai 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende
allgemeine Grundsteuer mit 3 5/16 Pfeunigen Reichswährung von der Steuereinheit
erhoben werden, während die Erhebung weiterer 1/ Pfennige von jeder Steuer-
einheit vorbehalten bleibt.

Indem dieses zur Nachachtung für Steuerpflichtige, Hebestellen und Ein-
nehmer zurallgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden für die an den drei ersten
Terminen mit 1 Pfeunig, am vierten mit #6 Pfennig von jeder Steuereinheit zu
entrichtende Grundsteuer folgende Termine festgeseht:

der 15. Februar,
der 16. Mai,
der 16. Juli und
der 15. September.

Dabei wird bemerkt, daß bei Entrichtung des 4. Grundsteuertermins A-
träge unter ½ Pfennig wegfallen, Beträge von und über ½ Pfennig für einen
vollen Pfennig gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Information der Orts-
steuer-Einnehmer wegen Erhebung des 4. Termins durch das Fürstliche Kataster-
büreau erfolgen wird.
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Die Ausschreibung der Termine für die Einkommenstener bleibt zur Zeit
noch vorbehalten.

Greiz, am 20. Dezember 1893.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Saupe.
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